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1. Unsere Kommunikationsdaten 
 Hiermit stellen wir  uns als Ihr neuer Vertragspartner vor: 
 
 degenia Versicherungsdienst AG 
 Brückes 63 – 63a 
 55545 Bad Kreuznach 
 
 Anfragen bitte an: 
 degenia Versicherungsdienst AG 
 Brückes 63 – 63a 
 55545 Bad Kreuznach 
 
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl Spies (Wirtschaftsprüfer) 
 Vorstand: Ortwin Spies (Ass. d. L.), Halime Koppius 
 Registergericht Bad Kreuznach 
 HRB 4221 · St.-Nr. 06/650/0669/2 
 
 Telefon-Service: 06 71/84 00 3-0 
 Fax:   06 71/84 00 3-29 
 E-Mail: info@degenia .de 
  
2.  Bearbeitung von Rechtsschutzfällen 
 Um Ihnen im Leistungsfall die Neutralität unserer Entscheidungen zu verdeutli-

chen, haben wir die Bearbeitung von Rechtsschutzfällen in ein rechtlich selbstän-
diges Schadenabwicklungsunternehmen im Sinne von § 126 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) ausgegliedert, die 

 
 RECHTSSCHUTZ UNION   
 Schaden GmbH 
 Sonnenstraße 33 
 80331 München 
 
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Otmar Abel 
 Geschäftsführer: Jörg Heger, Alexander von Heinz 
 Amtsgericht München, HRB 169553 
 Steuernummer: 143/174/54369 
 
 Tel: 089-97 89 57 03 - 600 
 Fax: 089-97 89 57 03 - 630 
 E-Mail: schaden@r-u.de 
 
3. Vertragsgrundlagen – Bedingungswerke 
 Für das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns gelten – 
 je nach vereinbartem Versicherungsschutz : 
 � Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung  
  (ARB-DEG 2010) 
 � Versicherungsbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz  
  (VBS-DEG 2010) 
 und die Bestimmungen unseres Tarifs, Stand: 2010. 
 Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung. 
 
4. Allgemeines 
 Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte 

den genannten Versicherungsbedingungen und den dazugehörigen Tarifbestim-
mungen, die Sie spätestens mit dem Versicherungsschein erhalten. 

 Angaben zur Laufzeit, Prämienhöhe und Zahlungsweise des Versicherungsver-
trags finden Sie im Versicherungsschein. 

 

5. Ihr Widerrufsrecht 
 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 

Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Wurde Ihnen auf 
Wunsch hin eine vorläufige Deckung erteilt, ist zu dieser kein Widerruf möglich. 

 Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich unserer allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 (2) des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) – Produktinformationsblatt und Pflichtinformation – und diese Be-
lehrung in Textform zugegangen sind. 

 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
an uns:  

 degenia Versicherungsdienst AG 
 Brückes 63 - 63a 
 55545 Bad Kreuznach 
 Fax: 06 71/84 00 3-29 
 E-Mail: info@degenia.de 
  
 Widerrufsfolgen 
 
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir 

erstatten Ihnen den Teil Ihrer (gezahlten) Prämie, der auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfällt. 

 Den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
können wir einbehalten (oder fordern), wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche 
Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf 
der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihre gesamte (gezahlte) Prämie. 

 Gezahlte Prämien erstatten wir unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
Ihres Widerrufs. 

 Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag (Umstellungsantrag), läuft Ihr ursprünglicher 
Versicherungsvertrag weiter. 

 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat.  

 
6.  Unsere Aufsichtsbehörde 
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
 Graurheindorfer Straße 108 
 53117 Bonn 
 
7. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 

Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängi-
gen, neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Ent-
scheidung mal nicht einverstanden sein sollten. Sie müssten die Beschwerde in-
nerhalb von 8 Wochen einreichen. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. 

 Versicherungsombudsmann e.V. 
 Postfach 080632, 10006 Berlin 
 Tel.: 01804/22 44 24*, Fax: 01804/22 44 25* 
 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 *20 Cent je Anruf/Fax aus dem deutschen Festnetz. Preise aus Mobilfunknetzen 

können abweichen, ab dem 01.03.2010 höchstens 42 Cent pro Minute aus Mobil-
funknetzen (Stand 12.2009). 

 
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit den Rechtsweg zu 

beschreiten hiervon unberührt bleibt. 
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Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlicher Handlung als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens-
verhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an den Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrags hinaus, endet 
jedoch schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen 
Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es 
u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrie-
ben, erfolgen. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbei-
tung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Prämie, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls 
die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers geführt (Vertragsdaten). Bei einem 
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten. 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 
Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Dieser 
Rückversicherer benötigt ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben 
von uns, wie Versicherungsnummer, Prämie, Art des Versicherungsschutzes, des 
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
Ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
Können Dritte durch den Versicherungsnehmer aufgrund des Versicherungsvertrages 
in Anspruch genommen werden (z.B. Rechtsanwalt, Inkassounternehmen), werden 
auch solchen Dritten Angaben zu dem Versicherungsnehmer übermittelt. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des 
Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu 
gehören z.B. Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austauschs von personen-
bezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Scha-
dentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risiko-
beurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 
beantworten. 
Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) zentrale Hinweissysteme.  
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu 
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

Beispiele: 
� vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch 

den Versicherer nach mindestens 4 Versicherungsfällen innerhalb von 12 Mona-
ten, die innerhalb von 12 Monaten eingetreten sind, soweit diese nicht den selben 
Sachverhalt betreffen und weder zeitlich noch ursächlich zusammenhängen. 

� vorzeitige Kündigung und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei 
konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versi-
cherung. 

 
5. Betreuung durch Vermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleis-
tungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner 
werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung 
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben 
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, 
Prämien, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle 
und Höhe der Versicherungsleistungen, sowie von unseren Partnerunternehmen 
Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z.B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparvertrages. 
Der Vermittler verarbeitet und nutzt diese personenbezogenen Daten im Rahmen der 
genannten Beratung und Betreuung des Kunden. 
Auch wird er von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder 
Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG 
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Daten-
geheimnis) zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine 
Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder 
bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber 
informiert.  
 
6. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie 
auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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1.  Versicherungssumme 
  Soweit eine Begrenzung vorgesehen ist, gilt die im Versicherungsvertrag, den 

ARB-DEG 2010 und den darin enthaltenen Klauseln ausgewiesene Versiche-
rungssumme. Die darlehensweise bereitgestellte Strafkaution im In- und Aus-
land nach § 5 Abs. 5 b) ARB-DEG 2010 beträgt bis zu 200.000 €. 

 
2.  Örtlicher Geltungsbereich  
  Siehe § 6 ARB-DEG 2010 
 
3.  Vertragsdauer 
  Der Vertrag wird für die im Versicherungsvertrag angegebene Zeit abge-

schlossen. 
 
4.  Wartezeit 
  Bei unseren Produkten gibt es nur in den Leistungsarten 
  � Arbeits-Rechtsschutz und 
  � Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz sowie 
  � den in §§ 26, 27, 28 näher bezeichneten erweiterten Leistungen 
  eine Wartezeit von 3 bzw. 6 Monaten.  
 
5.  Prämien 
  Die Prämien des Tarifs sind Jahresprämien in €. Die gesetzliche Versicherung-

steuer (derzeit 19 %), die ungekürzt an die Finanzverwaltung abgeführt wird, 
ist eingeschlossen. Nebengebühren werden nicht erhoben. Die Prämien sind 
unabhängig von der gewünschten Laufzeit. 

 
6.  Zahlungsweise 
  Es handelt sich um Jahresprämien in €, die im voraus zu entrichten sind. Die 

zur Zeit gültige Versicherungsteuer ist eingeschlossen. 
  Zuschlag für ½-jährliche Zahlung = 3 %, Zuschlag für ¼-jährliche/monatliche 

Zahlung = 5 %. 
  Monatliche Zahlung kann nur in Verbindung mit dem Lastschrifteinzugsver-

fahren vereinbart werden. Entfällt diese Voraussetzung, gilt vierteljährliche 
Zahlungsweise als vereinbart. 

  Bei Teilzahlung muss die Prämienrate mindestens 10 € betragen.  
 
7.  Tarifgruppen 
  Unterschieden wird zwischen Normaltarif (NT) und Tarif für Angehörige des 

öffentlichen Dienstes (ÖD). 
  Für die Anwendung des Tarifs für ÖD genügt es, wenn entweder der Versi-

cherungsnehmer, der Ehegatte oder der nichteheliche Lebenspartner im öffent-
lichen Dienst beschäftigt ist oder war (Pensionär). Maßgeblich ist, dass auch 
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung eine Einstufung in den ÖD-Tarif 
möglich wäre. 

 
8.  Prämienanpassung  
  Siehe § 10 (B) ARB-DEG 2010 
 
9.  Rabatte 
 
9.1. Mengenrabatt für Selbständige im Verkehrsbereich 
  Ist in den Prämien unseres Flottentarifes bereits eingerechnet. 
 
9.2. Sonderrabatt für Selbständige im Verkehrsbereich 
  Ist in den Prämien unseres Flottentarifes bereits eingerechnet. 
 
9.3. Lebensabschnittsrabatte 
 
 
 

9.3.1. Single-Rabatt (SI-Rabatt) 
  10 % bei 
  Produkten der Nichtselbständigen bzw. Selbständigen 
  (ohne Absicherung der gewerblichen Risiken) 
  � Verkehrs-Rechtsschutz für die Familie (§ 21 ARB-DEG 2010), 
  � Rechtsschutzpaket Classic und Premium für Nichtselbstständige bzw. 

Selbstständige (ohne Absicherung der gewerblichen Risiken) (§ 26 ARB-DEG 2010). 
  Voraussetzung: Single bzw. die Single-Familie® 
  Heiratet der Versicherungsnehmer, geht er eine Lebenspartnerschaft ein oder 

wird ein nichtehelicher Lebenspartner aufgenommen, entfällt der Single-
Rabatt. 

 
9.3.2. Auch wenn ggf. mehrere der vorher genannten Rabatte zutreffen, wird nur ein 

Rabatt berechnet. 
 
9.4. Selbstbeteiligungsrabatt (SB-Rabatt) 
  Die Selbstbeteiligung kann bei jeder Rechtsschutzart individuell nach der im 

Tarif angegebenen Staffel mit entsprechendem SB-Rabatt gewählt werden. 
Höhere SB: Direktionsanfrage. 

 
9.5.  Wichtige Hinweise zur Berechnung von Rabatten/Abschlägen und Zuschlägen 

– auch Rabatt für Öffentlichen Dienst 
  � Rabatte und Zuschläge werden stets risikoweise ermittelt. 
  � Zunächst wird die Tarifprämie berechnet (z.B. § 28 Rechtsschutzpaket 

Premium für Gewerbetreibende/Selbständige; bis 20 Beschäftigte); das Er-
gebnis bildet die Basis für alle folgenden Rabatt-/Abschlagszahlungen und 
Zahlungsberechnungen. 

  � Von dieser ermittelten Prämie werden die jeweiligen Rabatte/Abschläge 
stufenweise abgezogen, wobei die einzelnen Zwischenergebnisse nicht zu 

runden sind. Erst die ermittelte Endprämie ist kaufmännisch auf volle 10 
Cent zu runden. 

  � Mehrere Rabatt-Prozentsätze dürfen somit nicht addiert werden. 
  � Bei Ratenzahlung wird die so ermittelte Prämie durch die Anzahl der 

Raten dividiert. 
  � Zu der Endprämie wird der Ratenzuschlag addiert und ebenfalls kaufmän-

nisch gerundet. 
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10.  Begriffsbestimmungen für Art und Verwendung von Kraftfahrzeugen 
 
10.1. Kombis 
  sind Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 

2,8 t, die nach ihrer Bauart und Einrichtung geeignet und bestimmt sind, 
wahlweise vorwiegend der Beförderung von Personen oder von Gütern zu 
dienen und die über nicht mehr als neun Sitzplätze verfügen mit Ausnahme 
von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen. 

 
10.2. Kraftomnibusse 
  sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 

von mehr als neun Personen (einschließlich Fahrer) geeignet und bestimmt 
sind. 

 
10.3. Krafträder 
  mit Versicherungskennzeichen sind: 
  � Fahrräder mit Hilfsmotor (Hubraum nicht mehr als 50 ccm und Geschwin-

digkeit nicht über 25 km/h) 
   sowie 
  � Kleinkrafträder (Geschwindigkeit nicht über 50 km/h). 
  mit amtlichem Kennzeichen sind: 
  � alle übrigen Krafträder (auch mit Beiwagen). 
 
10.4. Leasing-Fahrzeuge 
  sind Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, die 
  a) auf den Mieter zugelassen sind, 
  b) bei fortdauernder Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag 

mindestens sechs Monate überlassen werden. 
 
10.5. Mietwagen 
  sind Fahrzeuge, mit denen ein nach § 49 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz 

(PBefG) genehmigungspflichtiger Gelegenheitsverkehr gewerbsmäßig betrie-
ben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und 
Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge). 

 
10.6. Nutzfahrzeuge – Lkw/Sattelzugmaschinen 
  sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Einrichtung zur Beförderung 

von (schweren) Lasten und Gütern bestimmt sind – mit Ausnahme von Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeugen. 

 
10.7. Personenkraftwagen – PKW 
  sind als Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen zugelassene 

Kraftfahrzeuge mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer-
Vermietfahrzeugen. 

 
10.8. Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge 
  sind Kraftfahrzeuge, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermie-

tet werden. 
 
10.9. Sonderfahrzeuge 
  Als Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen gelten:  
  Abschleppwagen, Ausstellungswagen, Bagger, Betonpumpenwagen, Elektro-

Güterfahrzeuge, Elektro-Karren, Erd-Arbeitsmaschinen, Fernmeldewagen, 
Hubstapler, Kanalreinigungswagen, Krankenwagen, Kranwagen, Lader, Lei-
chenwagen, Mähdrescher, Messwagen, Milch-Sammeltankwagen, Feuer-
wehrmannschafts- und -gerätewagen, Funkwagen (nicht Funkstreifenwagen), 
Gabelstapler, Geräteträger für die Land- oder Forstwirtschaft, Müllwagen, 
Schlammsaugwagen, Straßenbaumaschinen, Straßenreinigungsmaschinen, 
Tieflader, Verkaufswagen, Werkstattwagen.  

  Nicht als Sonderfahrzeuge oder Arbeitsmaschinen gelten: 
  Betontransporter, Kraftfahrzeug-Transporter, Kraftstoff-Kesselwagen, Milch-

Tankwagen, Turmwagen. Diese Fahrzeuge werden als Nutzfahrzeuge tarifiert. 
 
  Hinweis: Nicht zulassungs-/versicherungspflichtige Motorfahrzeuge (z.B. 

Aufsitzrasenmäher) sind nicht Teil des Verkehrsbereichs. Entsprechende 

Fahrzeuge sind daher ggf. Im Privatbereich oder gewerblichen Berufsbe-
reich – je nach Nutzung – versichert. 

 
10.10. Taxen 
  sind Fahrzeuge, die der Unternehmer auf öffentlichen Straßen oder Plätzen 

bereitstellt und mit denen er Fahrten zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel 
ausführt. 

 
10.11. Wohnmobile 
  sind als sonstige Kraftfahrzeuge zugelassene Kraftfahrzeuge. 
 

11.  Selbstbeteiligung 
 
11.1. Generelle oder von Ihnen gewählte Selbstbeteiligung 
  Die Besonderheiten der Selbstbeteiligungstarife sind in § 5 Abs. 3 c) Buchsta-

ben aa), bb) und cc) ARB-DEG 2010 abschließend dargestellt. 
 
 
12.  Versicherbare Leistungsarten 
  � Schadenersatz-Rechtsschutz  
  � Arbeits-Rechtsschutz  
  � Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz  
  � Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  
  � Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  
  � Sozialgerichts-Rechtsschutz  
  � Verwaltungs-Rechtsschutz  
  � Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz  
  � Straf-Rechtsschutz  
  � Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  
  � Beratungs-Rechtsschutz  
  � Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine  
  � Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht  
 
 
13.  Versicherungen der VN in §§ 28/27 und 26 
  Unterschieden werden Versicherungsverträge, die über die private oder die 

gewerbliche Komponente abgesichert werden. 
  Versicherungsverträge der privaten Vorsorge (private Komponente) 
  § 26 sind z.B. 
  � private Krankenversicherung 
  � Krankenhaustagegeldversicherung 
  � Berufsunfähigkeitsversicherung 
  � private Unfallversicherung 
  � Lebensversicherung 
  Versicherungsverträge gewerblicher Art (gewerbliche Komponente)  
  § 28/27 sind z.B. 
  � Elektronikversicherung 
  � Betriebsunterbrechungsversicherung 
  � Betriebs-/Gewerbehaftpflicht 
  � Transportversicherung 

� betriebliche Altersvorsorge (BAV) 
� Feuerversicherung. 
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Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB-DEG 2010) 
 
 
 

A Inhaltsübersicht 
 
1.  Was ist Rechtsschutz? 
 
Welche Aufgabe hat die Rechtsschutzversicherung? § 1 
Für welche Rechtsschutzangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? § 2 
Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?  § 3 
Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung?  § 4 
Welche Kosten übernimmt der Rechtsschutzversicherer?  § 5 
Wo gilt die Rechtsschutzversicherung? § 6 
 
2.  Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis zwischen 
  Rechtsschutzversicherer und Versicherten? 
 
Wann beginnt der Versicherungsschutz? § 7 
Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? § 8 
Wann ist die Versicherungsprämie zu zahlen und welche 
Folgen hat eine nicht rechtzeitige Zahlung? § 9 
Welche Entwicklungen können zu einer Anpassung 
der Versicherungsprämien führen? § 10 
Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder 
sachlichen Verhältnisse des Versicherten auf die  
Versicherungsprämie aus? § 11 
Was geschieht, wenn der Gegenstand der Versicherung wegfällt? § 12 
In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden? § 13 
Wann verjährt der Rechtsschutzanspruch? § 14 
Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? § 15 
Wie sind Erklärungen gegenüber dem Rechtsschutzversicherer 
abzugeben? § 16 

 
3.  Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten? 
 
Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines  
Rechtsschutzfalls?  § 17 
In welchen Fällen kann ein Rechtsanwalt entscheiden, ob  
die Ablehnung des Rechtsschutzes berechtigt ist?  § 18 
nicht belegt § 19 
Welches Gericht ist für Klagen gegen den Versicherer zuständig? § 20 
 
4.  In welchen Formen wird Rechtsschutz angeboten? 
 
Verkehrs-Rechtsschutz für die Privatperson/Familie  § 21 Abs. 1 und 11 
Verkehrs-Rechtsschutz für Selbständige/Firmen  § 21 Abs. 1 und 2 
Fahrzeug-Rechtsschutz  § 21 Absatz 3 a) 
Fahrer-Rechtsschutz  § 21 Absatz 3 b) 
nicht belegt  § 22 
nicht belegt  § 23 
Rechtsschutz für Vereine  § 24 
nicht belegt  § 25 
Rechtsschutzpaket Classic und Premium für Nichtselbstständige  § 26 
bzw. Selbständige (ohne Absicherung der gewerblichen Risiken)  
Rechtsschutzpaket Classic und Premium für Landwirte  § 27 
Rechtsschutzpaket Classic und Premium für Gewerbetreibende/Selbständige  § 28 
bzw. selbständig tätige Ärzte, Apotheker und Heilberufe  
Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter § 29 
von Wohnungen und Grundstücken 
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B Definitionen 
 
1.  Versicherte Bereiche 
 
1.1  Gewerbliche Komponente 
1.1.1  Berufsbereich 
1.1.2  Verkehrsbereich 
1.1.3  Immobilienbereich 
 
1.2  Private Komponente 
1.2.1 Privatbereich 
1.2.2  Berufsbereich 
1.2.3  Verkehrsbereich 
1.2.4  Immobilienbereich 
 
2.  Versicherter Personenkreis 
 
2.1  Der Versicherungsnehmer. 
  Versicherungsnehmer kann sein, wer 
  � einen Wohnsitz im Inland hat (Sitz des Arbeitgebers unerheblich) – bzw. 

bei Unternehmen: eine gewerbliche Niederlassung – 
  oder 
  � einen Arbeitgeber im Inland hat (Wohnsitz im Inland dann unerheblich). 
  Sind weder Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt noch Arbeitgeber im Inland, 

kann für maximal drei Jahre Versicherungsschutz geboten werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass ein inländischer Postbevollmächtigter benannt wird. 

 
2.2  Die Familie des Versicherungsnehmers, das heißt: 
2.2.1 Der Ehegatte oder der im Versicherungsvertrag genannte oder laut Meldere-

gister in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende 
nichteheliche Lebenspartner (auch gleichgeschlechtlich). 

2.2.2 Minderjährige und unverheiratete bzw. nicht in einer Lebenspartnerschaft 
lebende, volljährige Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tä-
tigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten (häusliche 
Gemeinschaft ist nicht nötig). 

  Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei Ausbildungsstufen, 
Grundwehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zeiten, wäh-
rend denen Mitversicherung besteht. 

  Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für diese ein Kindergeld- 
oder Kinderfreibetragsanspruch besteht. 

  Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter Kinder. 
2.2.3 Die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden, 

alleinstehenden Elternteile oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners. 

 
2.3  Beschäftigte Personen, d.h. Personen, die in Ausübung ihrer beruflichen 

Tätigkeit für den Versicherungsnehmer beschäftigt oder freiberuflich tätig 
sind, d.h.: Vollzeitbeschäftigte, Heimarbeiter, Teilzeitangestellte (z.B. Pau-
schalbesteuerte), Saison-, Leiharbeiter und Auszubildende sowie freie Mit-
arbeiter/Subunternehmer, letztere nur, wenn ihnen ein Fahrzeug vom Versi-
cherungsnehmer zur Verfügung gestellt wird. 

 
  Berechnung der Beschäftigten: 
 
  � Vollzeitbeschäftigte und freie Mitarbeiter/ Subunternehmer 
   (letztere nur, wenn ihnen das versicherte Unternehmen ein Fahrzeug stellt) 

je Beschäftigter 1/1 = 1,0 
  � Je Heimarbeiter 
  � Je geringfügig Beschäftigter 1/4 = 0,25 
  � Je Azubi, Teilzeit- und Saisonkraft 
  � angestellte Familienangehörige, laut unserer Familiendefinition  
   (Definition siehe B 2.2), auch wenn sie Gehalt beziehen = 0,0  
  � der/die Inhaber/Gesellschafter-/Geschäftsführer = 0,0 
  Bei der Berechnung der Beschäftigten wird einschließlich der 
  Dezimalstelle ,5 abgerundet. 
 
2.4  Vereinsmitglieder, d.h. gesetzliche Vertreter des Vereins, Angestellte des 

Vereins und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die 
ihnen gemäß der Satzung obliegen. 

 
2.5  Berechtigte Fahrer und Insassen von Fahrzeugen, die auf den Versicherungs-

nehmer zugelassen sind; zusätzlich in der Leistungsart Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht die Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge 
des Versicherungsnehmers abschließen. 

 
2.6  Mitinhaber und Hoferben, die im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig 

und/oder wohnhaft sind, wenn diese im Versicherungsvertrag genannt sind 
oder laut Melderegister in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer leben sowie Altenteiler. 

2.7  Hat der Versicherungsnehmer Single-Rabatt vereinbart, besteht Versiche-
rungsschutz für die Single-Familie®. 

  Single-Familie heißt:  
  � der alleinstehende/alleinerziehende und unverheiratete (ledige, geschiede-

ne, verwitwete) oder getrennt lebende Versicherungsnehmer. 
  � Kinder des Versicherungsnehmers (Definition siehe B 2.2.2). 
  � der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende, 

alleinstehende Elternteil oder die nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des 
Versicherungsnehmers. 

 

} 
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C Versicherungsbedingungen 
 

1. Inhalt der Versicherung 
 
 
§ 1  Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 
 
  Der Versicherer erbringt die für Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des 

Versicherungsnehmers oder des Versicherten erforderlichen Leistungen im 
vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

 
§ 2  Leistungsarten 
 
  Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis § 29 

vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz 
  a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
  für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht 

auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen 
Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;  

  b) Arbeits-Rechtsschutz  
   aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 

und aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- und 
versorgungsrechtlicher Ansprüche, einschließlich solcher aus arbeitneh-
merähnlichen Verhältnissen, soweit die Zuständigkeit von Arbeits- oder 
Verwaltungsgerichten gegeben ist; 

   bb) im privaten Bereich für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen vor anderen Gerichten 
sowie für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Anstel-
lungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen, wobei die 
Kosten aus einem Streitwert von bis zu 50.000 € übernommen werden. 

   cc) für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
rungsnehmers aus dem Anstellungsvertrag als gesetzlicher Vertreter einer 
juristischen Person ohne Begrenzung des Streitwerts; 

   dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim Abschluss einer 
Aufhebungsvereinbarung, mit der ein Beschäftigungsverhältnis gemäß aa) 
und sich daraus ergebende Ansprüche erledigt sind, bis zu einer Versiche-
rungssumme von 1.000 €. 

  c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsver-
hältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäude-
teile zum Gegenstand haben; 

  d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch über Internet geschlos-
sene Verträge), soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungs- 

  arten a), b) oder c) enthalten ist; 
   aa) im privaten und im landwirtschaftlichen Bereich für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und ding-
lichen Rechten;  

   bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus eingegangenen 
Nebengeschäften;  

    dies sind:  
    aaa) alle Nebengeschäfte, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit 

den Büro-, Praxis-, Betriebs-, oder Werkstatträumen und deren Einrich-
tung aufweisen, sowie die sich hierauf beziehenden Versicherungsver-
träge; 

    bbb) alle sonstigen Versicherungsverträge; 
    ccc) alle übrigen Produktionsmaschinen, Arbeitsgeräte und Hilfsmittel 

sowie die weiteren zur Gewährleistung des Unternehmenszwecks »ein-
gekauften« Dienstleistungen; 

    ddd) steuerberatende Dienstleistungen sowie 
    eee) anwaltliche, sachverständige oder sonstige fachliche Beratung 

oder Vertretung, sofern ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem 
unter aaa) bis ddd) aufgeführten Nebengeschäft gegeben ist. 

    Für die unter ccc) bis eee) aufgeführten Nebengeschäfte werden die 
Kosten bis zu einer Versicherungssumme von 10.000 € übernommen. 

  e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen 

Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten; auch im 
gewerblichen Bereich bei §§ 24, 27 und 28; 

  f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten 

und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren im privaten Bereich; 
  g) Verwaltungs-Rechtsschutz 
   aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten; 
   bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nichtverkehrsrechtli-

chen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerichten (erweiterter Ver-
waltungs-Rechtsschutz) soweit der Versicherungsschutz nicht in der Leis-
tungsart b) aa) enthalten ist; 

 
  h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
  für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 
  i1) »Passiver« Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 
   aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, 

dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist 
er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die 
Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen 
hat; 

   bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige 
Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges 
Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer dagegen 
vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht 
rückwirkend nur dann Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig fest-
gestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat; 

   Es besteht also kein Versicherungsschutz bei dem Vorwurf 
   � eines Verbrechens in jedem Fall, 
   � eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann 
    (z.B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). 
   Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den 

Ausgang des Strafverfahrens an. 
  i2) »Aktiver« Straf-Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 
   aa) für den Anschluss des Versicherten an eine vor einem deutschen 

Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Nebenkläger, wenn die versi-
cherte Person durch eine rechtswidrige und vorsätzlich begangene Tat 
nach den in § 395 Abs, 1 Ziff. 1 a) c) und d) sowie Ziff. 2 der Strafpro-
zessordnung näher aufgeführten Strafbestimmungen verletzt oder betroffen 
ist; 

   bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts nach deutschem Strafprozess-
recht als Verletzten- oder Zeugenbeistand für die versicherte Person gemäß 
§ 406 g StPO, wenn diese durch eine der unter aa) fallenden Taten verletzt 
ist; 

   cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten in nicht 
vermögensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des so genannten Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs vor einem deutschen Strafgericht im Zusammenhang 
mit einer unter aa) fallenden Tat; 

   dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten vor  
deutschen Gerichten und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren  
wegen Ansprüchen nach dem Opferentschädigungsgesetz, soweit er durch 
eine unter aa) fallende Tat verletzt oder betroffen ist und sofern nicht oh-
nehin bereits Kostenschutz gemäß § 2 f) besteht. 

   ee) unter aa) und dd) gelten Verwandte ersten Grades des Versicherten als 
Betroffene mitversichert. 

  j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des 
Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit; 

  k) Beratungs-Rechtsschutz 
   aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht für Rat oder Aus-

kunft durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in familien-, 
lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten – auch in aus-
ländischem Recht –, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichti-
gen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen; 

   bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt wegen der Verpflich-
tung zum Unterhalt; 

   cc) für die Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) durch einen vom 
Versicherer ausgewählten und beauftragten in Deutschland zugelassenen 
Rechtsanwalt in allen sonstigen von den Versicherungsbedingungen um-
fassten Leistungsarten, Eigenschaften und Bereichen. 

  l) Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine für die gericht-
liche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung und für die 
Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit gemäß §§ 43, 44 BDSG beschränkt auf den beruflichen Bereich. 
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  m) Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalts-Rechtsschutz, 
bis zu einer Versicherungssumme von 1.000 €  

   aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht vor deutschen Gerichten, oder soweit deutsche 
Gerichte zuständig wären, nicht jedoch, wenn diese in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einer Trennung, Scheidung, Aufhebung einer Lebens-
partnerschaft oder damit verbundenen Regelungen stehen. Hierunter fällt 
auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen der versicherten Personen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen nach §§ 1896 
ff. BGB.  

   bb) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen des 
Versicherungsnehmers und des ehelichen oder nichtehelichen Lebenspart-
ners (vgl. Definition B. 2.2.1) die in Deutschland im Hinblick auf den To-
des-, Erkrankungs-, Pflege-, und/oder Betreuungsfall getroffen werden.  

 
§ 3  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 
(1)  in ursächlichem Zusammenhang mit 
  a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aus-

sperrung oder Erdbeben; 
  b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizini-

sche Behandlung zurückzuführen sind; 
  c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
  d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten 

Grundstücks, 
   bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das 

sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das 
dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

   cc) der genehmigungs- oder anzeigepflichtigen baulichen Veränderung 
eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich im Eigentum  
oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwer-
ben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

   dd) der Beteiligung an einem geschlossenen oder offenen Immobilien-
fonds, 

   ee) der Finanzierung einer der unter aa) bis dd) genannten Vorhaben. 
   Nicht ausgeschlossen ist die Interessenwahrnehmung für Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit Anschaffungen, die nicht wesentliche Bestandteile des 
Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles werden, z.B. Einbauküche, Be-
leuchtungen, Einrichtungsgegenstände etc. 

 
(2)  a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf 

einer Vertragsverletzung beruhen; 
  b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
  c) in ursächlichem Zusammenhang mit dem Recht der Handelsgesellschaften; 

aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen im 
gewerblich/freiberuflichen Bereich, soweit der Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht für den gewerblichen Bereich nicht eingeschlossen ist; 

  d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Ge-
schmacksmuster, -Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geisti-
gem Eigentum; 

  e) in ursächlichem Zusammenhang mit Kartell- oder sonstigem Wettbewerbs-
recht;  

  f) in ursächlichem Zusammenhang mit  
   aa) Spiel- oder Wettverträgen,  
   bb) Gewinnzusagen, 

  cc) Kapitalanlagegeschäften aller Art, insbesondere auch Ansprüchen wegen  
  Falschberatung, Anlagebetrug oder aus  Prospekthaftung (dieser Aus-

schlusstatbestand gilt nicht bei Vereinbarung der erweiterten Leistungen 
gem. § 26 Abs.2) e) ARB-DEG 2010) 

   dd) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften, 
   ee) fremdfinanzierten Anlagegeschäften aller Art; 
    
 
  g) in ursächlichem Zusammenhang mit Angelegenheiten des Familien-, 

Lebenspartnerschafts- und Erbrechts, soweit nicht Versicherungsschutz gemäß 
§ 2 k) aa) und bb) oder § 2 m) besteht; 

  h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer bezogen 
auf die Sparte Rechtsschutz oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsun-
ternehmen; 

  i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden,  
Gebäudeteilen oder dem Betriebsvermögen sowie wegen Erschließungs- und 
sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Ge-
bühren für die Grundstücksversorgung handelt; 

 
(3)  a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 
  b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 

soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Be-
diensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus Arbeitsver-
hältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt; 

  c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über 
das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet wer-
den soll; 

  d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Bauge-
setzbuch geregelten Angelegenheiten; (dieser Ausschlusstatbestand gilt nicht 
bei Vereinbarung der erweiterten Leistungen gem. § 26 Abs.2) e) ARB-DEG 
2010). In Restitutionsangelegenheiten. 

  e) in Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes; 
im Zusammenhang damit stehende Verwaltungsverfahren sind versichert; 

  f) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren;  
  g) in Verfahren nach dem Bundessozialhilfe (SGB XII) - sowie dem Wohn-

geldgesetz; 
  h) in Verwaltungsverfahren, die dem Schutz der Umwelt (vor allem von 

Boden, Luft und Wasser) dienen oder den Erhalt von Subventionen zum Ge-
genstand haben; 

  i) in ursächlichem Zusammenhang mit staatlichen Subventionen, Finanz- 
oder Beihilfen; 

  j) in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergabe von Studienplätzen (für 
mitversicherte Kinder (Familiendefinition siehe B 2.2.2) gilt dieser Ausschluss 
nur, soweit im Versicherungsjahr mehr als zwei Verfahren für die Vergabe 
von Studienplätzen – je mitversichertes Kind – anhängig sind). 

 
(4)  a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsver-

trags untereinander, mitversicherter Personen (Definition siehe B 2.2 bis 2.7) 
untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
letzteres gilt nicht in der privaten Komponente für mitversicherte Personen in 
§§ 27 und 28. 

  b) nichtehelicher Lebenspartner untereinander in ursächlichem Zusammen-
hang mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendi-
gung; 

  c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechts-
schutzfalls auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder übergegan-
gen sind; 

  d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten 
Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten 
anderer Personen; dies gilt nicht für Leasingnehmer von Motorfahrzeugen; 

 
(5)  soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) und l) ein ursächlicher Zusammenhang 

mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat besteht. 
Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versiche-
rungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer 
für ihn erbracht hat. 

 
§ 4  Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
 
(1)  Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
  a) grundsätzlich von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer 

oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften 
begangen hat oder begangen haben soll. Abweichende Regelungen sind nach-
folgend aufgeführt; 

  b) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis an, 
das dem Anspruch zugrunde liegt (Folgeereignistheorie). 

  c) Im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als Rechtsschutzfall auch 
bereits der in einer individuell angedrohten Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses liegende Rechtspflichtenverstoß; ferner der Abschluss einer Aufhebungs-
vereinbarung gemäß § 2 b) dd); 

  d) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e), im Sozialgerichts-
Rechtsschutz gemäß § 2 f) sowie im Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz gemäß 
§ 2 g) aa) und bb) gilt auch das Datum des strittigen Bescheids oder Verwal-
tungsakts als Rechtsschutzfall. 

  e) Im Sozialgerichts-Rechtschutz gemäß § 2 f) gilt als Rechtsschutzfall im 
Zusammenhang mit Auseinandersetzungen bezüglich der Scheinselbständig-
keit das erste Anschreiben der Behörde (gesetzliche Krankenversicherung, 
Rentenanstalt). 

  f) Im Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht gemäß § 2 k) aa) 
und bb) sowie im Familien- und Erb-Rechtsschutz gemäß § 2 m) aa) von dem 
Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person zur Folge hat;  

  g) In der Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) gemäß § 2 k) cc), wenn ein 
berechtigtes Interesse an anwaltlichem Rat oder Auskunft besteht, insbesonde-
re weil sonst Nachteile gegenüber einem rechtskundigen oder anwaltlich bera-
tenen bzw. vertretenen Dritten drohen und der Versicherungsvertrag seit min-
destens drei Jahren schadenfrei verlaufen ist. 

  h) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen gemäß      
§ 2 m) bb), sofern dies im Laufe eines Versicherungsjahres nur einmal in An-
spruch genommen wird, wobei auf den Zeitpunkt der jeweiligen Errichtung 
abzustellen ist; 

  Die Voraussetzungen nach a) bis f) müssen nach Beginn des Versicherungs-
schutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten sein, und zwar un-
ter Berücksichtigung der Wartezeitregelung gemäß Absatz 4, sofern nicht eine 
Eintrittspflicht des Versicherers gemäß § 12 (1) besteht. 
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(2)  a) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn 
maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere 
Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder 
Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des 
Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung ein-
getreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, 
beendet ist. 

 
  b) Sollte ein Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes gemäß  

§ 7 oder während der Wartezeit eingetreten sein, wird Versicherungsschutz 
gewährt, wenn das betroffene Risiko mindestens seit fünf Jahren bei dem Ver-
sicherer versichert ist und Ansprüche durch den Versicherungsnehmer nicht 
früher geltend gemacht werden konnten. 

  c) In Abweichung von § 4 (1), § 4 (3) a) besteht Anspruch auf Rechtsschutz, 
wenn 

   aa) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 
Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines 
Vorversicherers fällt und der Rechtsschutzfall gemäß § 4 (1) a)-e) erst 
während der Vertragslaufzeit eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich 
des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

   bb) der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit des Vorversicherers fällt 
und der Anspruch auf Rechtsschutz nach Ablauf einer Ausschlussfrist gel-
tend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der Versicherungsnehmer 
die Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
versäumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versiche-
rungsschutz besteht; 

   cc) wenn zwischen Vorversicherer und dem Versicherer bei gegebener 
Eintrittspflicht streitig ist, in wessen Vertragslaufzeit der Versicherungsfall 
eingetreten ist. 

 
(3)  Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
  a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versiche-

rungsschutzes vorgenommen wurde, den Rechtsschutzfall nach Absatz 1 a)    
– e) ausgelöst hat; 

  b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Beendi-
gung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versi-
cherung geltend gemacht wird. 

 
(4)  a) Für die Leistungsarten gemäß § 2 b) Arbeits-Rechtsschutz und § 2 c) 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz sowie die in §§ 26, 27 und 28 nä-
her bezeichneten erweiterten Leistungen besteht Versicherungsschutz erst 
nach Ablauf von drei Monaten bzw. 6 Monaten nach Versicherungsbeginn 
(Wartezeit). 

  b) Zu bereits bei dem Versicherer bestehenden Verträgen: 
   aa) Auf die Wartezeit wird bei der Umstellung bestehender Risiken ver-

zichtet, auch wenn der neue Versicherungsschutz umfangreicher ist, aus-
genommen jedoch neue Risiken im Vermieter-Rechtsschutz. 

   bb) Wird zu einem bereits im Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
versicherten Objekt eine Nutzungsänderung oder -erweiterung vorgenom-
men und für die Risikoänderung Versicherungsschutz vereinbart, wird auf 
die Wartezeit für das neue Risiko verzichtet. 

   cc) Das gleiche gilt, wenn der vorher ausgeschlossene Arbeits-Rechts-
schutz bzw. der ausgeschlossene Immobilien- oder Verkehrsbereich wieder 
mitversichert wird. 

   dd) Auch wenn der neue Inhaber einer bereits nach § 28 versicherten 
Firma nach Firmenübergabe einen neuen Vertrag vergleichbaren Umfangs 
schließt und die Wartezeit im Vorvertrag erfüllt war, wird auf die Warte-
zeit verzichtet. 

  c) Bereits teilweise oder vollständig bei einem anderen Versicherer oder uns 
als Versicherer  erfüllte Wartezeiten werden zugunsten des Versicherungs-
nehmers angerechnet – auch wenn der Versicherungsnehmer zuvor z.B. als 
Familienmitglied versichert war – soweit ein vergleichbarer Versicherungs-
schutz in unmittelbarem Anschluss an die Vorversicherung übernommen wird. 
Hat der Versicherungsnehmer die Wartezeit erfüllt, werden diese zugunsten 
des Ehegatten und der anderen mitversicherten Personen angerechnet. 

  d) Das Anrechnen von Wartezeiten bei einem anderen Versicherer setzt 
voraus, dass der bei dem Vorversicherer bestandene Vertrag nicht von diesem 
gekündigt wurde. 

 
§ 5  Leistungsumfang 
 
(1)  Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen und trägt 
  a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für den 

Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. 
Der Versicherer trägt in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer Aus-
kunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit 
zusammenhängt und für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe 
nach bestimmte Gebühr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall eine Gebühr bis  
zu 250 € (zuzüglich Mehrwertsteuer), für den Fall der Erstberatung bis zu  

190 € (zuzüglich Mehrwertsteuer). Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtli-
che Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungs-
arten gemäß § 2 a) bis 2 g) weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzli-
chen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem Pro-
zessbevollmächtigten führt; wird auf den Korrespondenzanwalt verzichtet, 
werden zusätzlich zu den Kosten des Anwalts Reisekosten bis zur Höhe einer 
Korrespondenzgebühr übernommen; Reisekosten eines im jeweiligen Landge-
richtsbezirk ansässigen Rechtsanwalts werden dann übernommen, wenn das 
Aufsuchen des Versicherungsnehmers an seinem Aufenthaltsort im Inland 
wegen Erkrankung oder anderer Hinderungsgründe geboten war. 

  b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines für den 
Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen 
ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzteren 
Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt 
ansässig ist, zuständig wäre, § 5 (1) a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt der 
Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht ent-
fernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tä-
tig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des 
Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem ausländi-
schen Rechtsanwalt führt; 

  c) die Gerichtskosten einschließlich Entschädigung für Zeugen und Sach-
verständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des Ge-
richtsvollziehers; 

  d) aa) die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen Schlichtungsverfahrens; 
   bb) die Gebühren eines Mediations-, Schieds- oder Schlichtungsverfahrens 

bis zur 2-fachen Höhe der Gebühren und Kosten, die im Falle der Anru-
fung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen, sofern 
ein staatliches Gericht durch keinen der Beteiligten angerufen wird; 

  e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der 
Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbe-
hörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwal-
tungswege; 

  f) die übliche Vergütung 
   aa) eines technischen Sachverständigen in Fällen der 
   �  Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenverfahren; 
   �  Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturver-

trägen von Motorfahrzeugen zu Lande, Anhängern, sowie von Motor-
fahrzeugen zu Wasser und in der Luft, soweit nicht gewerblich genutzt; 

   bb) eines in- und ausländischen Sachverständigen in Fällen der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen  
Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande, Anhängers sowie eines 
Motorfahrzeuges zu Wasser und in der Luft, soweit nicht gewerblich ge-
nutzt; 

  g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen 
Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben 
und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden 
bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von in Deutschland zugelassenen 
Rechtsanwälten geltenden Sätzen übernommen; 

  h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen 
entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung 
verpflichtet ist. 

  i) Soweit vorstehend die Kosten für Sachverständige übernommen werden, 
gilt dies bis zu einem Betrag von höchstens 100.000 € je Versicherungsfall, 
sofern es sich um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem 
Zusammenhang mit Anlagegeschäften handelt.  

 
(2)  a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu 

tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung 
verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

  b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten 
werden diesem in € zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kos-
ten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

 
(3)  Der Versicherer trägt nicht 
  a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat; 
  b) Kosten, die mit einer einverständlichen Regelung des gemäß § 4 (1) 

eintrittspflichtigen Rechtsschutzfalls entstanden sind, soweit sie nicht dem 
Verhältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum er-
zielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kos-
tenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

  c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung 
   aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit einer Erstberatung erledigt 

worden, werden die Beratungskosten übernommen ohne Abzug der 
Selbstbeteiligung. 

   Bei Rechtsschutzfällen im Ausland wird die vereinbarte Selbstbeteiligung 
bei den Gebühren für den ausländischen Anwalt nicht in Abzug gebracht. 
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   Wird bei Rechtsschutzfällen im Ausland ein deutscher Korrespondenz-
anwalt tätig, wird die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteili-
gung in Abzug gebracht. 

   Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbeteiligung im übrigen nur so 
in Abzug bringen, dass dem Versicherungsnehmer keine Nachteile durch 
eventuelle Verjährung seiner Ansprüche entstehen. 

   bb) Entstehen aus demselben Schadensereignis mehrere Rechtsschutzfälle, 
beträgt die Selbstbeteiligung insgesamt für alle Rechtsschutzfälle höchs-
tens die vereinbarte bzw. die durch das Schadenfreiheitssystem verminder-
te Selbstbeteiligung. 

     
  d) Kosten, die aufgrund der fünften oder jeder weiteren Zwangsvollstre-

ckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 
  e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als 

fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitel eingeleitet werden; 
  f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer 

Geldstrafe oder -buße unter 200 €; 
  g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der 

Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. 
 
(4)  a) Soweit keine Versicherungssummen oder sonstige Begrenzungen seiner 

Leistungspflicht vereinbart sind, hat der Versicherer in jedem Rechtsschutzfall 
alle bedingungsgemäß zu übernehmenden Kosten zu tragen, anderenfalls 
höchstens die vereinbarte Versicherungssumme oder den sich aus einer sonsti-
gen Begrenzung ergebenden Betrag. Besteht eine Begrenzung sind Zahlungen 
für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben 
Rechtsschutzfalles hierbei zusammenzurechnen. Dies gilt auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammen-
hängen. 

  b) In vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann der Versicherer im Ein-
vernehmen mit dem Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls 
statt der für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten und zu über-
nehmenden Kostenrisiken auch den im Streit befindlichen Betrag nebst Zinsen 
und Kosten tragen. 

 
(5)  Der Versicherer sorgt für 
  a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des 

Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und 
trägt die dabei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen Über-
setzers (Dolmetschers); 

  b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für 
eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einst-
weilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Im privaten Ver-
kehrsbereich wird als Teil der Kautionsleistung auch eine gesetzlich bedingte 
Sicherheitsleistung zur Verfügung gestellt, soweit diese einen vom Versiche-
rungsnehmer selbst zu tragenden Betrag von 1.000 € übersteigt. 
 

  Die Kaution wird bis zu einem Betrag von 200.000 € zusätzlich zu einer 
Versicherungssumme bereitgestellt, soweit keine höhere Summe vereinbart 
wurde. 

 
(6)  Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 
  a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-

Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa)) 
sowie für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen (§ 2 m) 
bb)) für Notare; 

  b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)) für Angehörige der steuer-
beratenden Berufe (auch Lohnsteuerhilfevereine); 

  c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige 
rechts- und sachkundige Bevollmächtigte; 

  d) für sonstige Personen oder Einrichtungen, die zur Vertretung vor Gerichten 
zugelassen sind. 

 
§ 6  Örtlicher Geltungsbereich 
 (1) Allgemein besteht Versicherungsschutz, soweit die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen in Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeers 
(das sind: der asiatische Teil der Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Ägypten, Li-
byen, Tunesien, Algerien und Marokko), auf den Kanarischen Inseln, den 
Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem 
Bereich gesetzlich zuständig ist oder wäre, wenn ein gerichtliches oder be-
hördliches Verfahren eingeleitet werden würde. Die Grenze Europas zu Asien 
verläuft entlang des Urals und der Grenzen von Russland und Georgien zu 
Kasachstan, Aserbaidschan und Armenien. 

 
(2)  Darüber hinaus besteht weltweit Versicherungsschutz, wobei der Versicherer 

die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 € übernimmt. 
  In den Fällen einer Inanspruchnahme gemäß Abs. 2 Satz 1 ist ausgeschlossen 

die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer gewerb-
lichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit sowie für die In-
teressenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräuße-
rung von dinglichen Rechten oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an 
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 
(3)  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten und Sozialgerichts-Rechtsschutz, Verwal-

tungs-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 g) bb), »aktiver Straf-
Rechtsschutz« für das Opfer von Gewaltstraftaten sowie Familien- und Erb-
Rechtsschutz vor Gerichten werden nur vor deutschen Gerichten gewährt. Be-
ratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht muss durch einen in Deutsch-
land zugelassenen Rechtsanwalt erfolgen. Der Daten-Rechtsschutz gemäß § 2 
l) wird nur für das Gebiet der Bundesrepublik gewährt. Dies gilt auch für Vor-
sorge-Rechtsberatung (§ 2 k) cc)) sowie vorsorgliche Verfügungen und ver-
tragliche Vereinbarungen (§ 2 m) bb)). 

 
 

2. Versicherungsverhältnis 
 
§ 7  Beginn des Versicherungsschutzes 
 
  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-

nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prä-
mie unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 (2) a) Satz 1 zahlt. Eine 
vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

 
§ 8  Dauer und Ende des Vertrages 
 
 (1) Vertragsdauer 
  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum 

Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt wer-
den; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
(2)  Stillschweigende Verlängerung 
  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-

trag stillschweigend um ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor Ablauf eine Kündigung zugegangen ist. 

 
(3)  Vertragsbeendigung 
  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum 

vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
§ 9  Prämie 
 
 (1) Prämie und Versicherungsteuer 
  Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer, die der 

Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrich-
ten hat. Diese wird ungekürzt an die Finanzverwaltung abgeführt. 

 
(2)  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder einmalige Prämie 
  a) Fälligkeit der Zahlung 
  Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 

Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bzw. Ihrer Annahmeerklä-
rung (Invitatiomodell) fällig. Ist Zahlung der Versicherungsprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

  b) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
  Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzei-

tig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

  c) Rücktritt 
  Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzei-

tig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

  d) Vorversicherung 
  Soweit der Versicherungsschutz in unmittelbarem Anschluss an eine Vorver-

sicherung bei einem anderen Versicherer übernommen wurde, wird sich der 
Versicherer bei Nichtzahlung der Prämie nicht auf Leistungsfreiheit berufen, 
sofern die Prämie innerhalb von sechs Wochen nach Fälligkeit gezahlt wurde.
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(3)  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 
  a) Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 

Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig.  
  b) Verzug 
  Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsneh-

mer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat.  

  Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

  c) Zahlungsaufforderung 
  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ab-sätzen d) 
und e) mit dem Fristablauf verbunden sind.  

  d) Kein Versicherungsschutz 
  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz c) darauf 
hingewiesen wurde. 

  e) Kündigung 
  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz c) darauf hingewiesen hat. 

  Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für 
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zah-
lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
(4)  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
  a) Rechtzeitige Zahlung 
  Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 

als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht  
widerspricht. 

  Konnte der fällige Betrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom 
Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt.  

  b) Beendigung des Lastschriftverfahrens  
  Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-

nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Über-
mittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist. 

 
(5)  Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
  Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausstehen-

den Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Prämienzahlung verlangen. 

 
(6)  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit etwas 

anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, die dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
§ 10 Prämienanpassung  
 
(1)  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahrs, um 

welchen Vomhundertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Produkt 
von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genü-
gend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer 
im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als Schadenhäufig-
keit eines Kalenderjahrs gilt die Zahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechts-
schutzfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. 
Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahrs gilt die Summe 
der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insge-
samt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfälle. Ver-
änderungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzahlun-
gen, die aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei den Feststellun-
gen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in denen sie 
in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 

 
(2)  Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge  
  gemäß den § 21 (Klasse 1) 
  gemäß den § 24 und § 29 (Klasse 2) 
  gemäß den § 26 und § 27 sowie (Klasse 3) 

  gemäß § 28 und allen darauf basierenden TOP-Rundum-Paketen (Klasse 4) 
  nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils 

unterschieden nach Verträgen mit und ohne Selbstbeteiligung. 
 
(3)  Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 5, 

unterbleibt eine Prämienänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den fol-
genden Jahren mit zu berücksichtigen. 

  Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz, ist 
dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf die nächst niedrigere durch 2,5 
teilbare Zahl abzurunden. 

  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Vermin-
derung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den abgerundeten Vomhun-
dertsatz zu verändern. Die erhöhte Prämie darf die zum Zeitpunkt der Erhö-
hung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. 

 
(4)  Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen Zahlen des 

Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, in de-
nen eine Prämienangleichung möglich war, geringer erhöht, als er vom Treu-
händer für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer die Folgejah-
resprämie in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im 
letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. 
Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 
ergibt. 

 
(5)  Die Prämienangleichung gilt für alle Folgejahresprämien, die ab 1. Oktober 

des Jahrs, in dem die Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, fällig werden. 
Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versi-
cherungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch nicht ein Jahr ab-
gelaufen ist.  

 
(6)  Erhöht sich die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 

ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämienerhö-
hung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden 
der Prämienerhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer be-
gründet kein Kündigungsrecht. 

 
§ 11 Änderung der für die Prämienberechnung wesentlichen Umstände 
 
(1)  Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versi-

cherers eine höhere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versiche-
rer vom Eintritt dieses Umstands an für die hierdurch entstandene höhere Ge-
fahr die höhere Prämie verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des 
Versicherers auch gegen eine höhere Prämie nicht übernommen, kann der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich die 
Prämie wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 

 
(2)  Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versi-

cherers eine geringere als die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versi-
cherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch die geringere Prämie ver-
langen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer spä-
ter als sechs Monate nach dessen Eintritt an, wird die Prämie erst vom Ein-
gang der Anzeige an herabgesetzt. 

 
(3)  Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats nach 

Zugang einer Aufforderung die zur Prämienberechnung erforderlichen Anga-
ben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vor-
sätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich 
und tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, 
in dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Ver-
sicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer 
war der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Un-
terlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf grober 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsnehmer hat 
gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht ge-
kündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahr weder für den Eintritts des Versicherungsfalls noch den Umfang der 
Leistungen des Versicherers ursächlich war.  
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(4)  Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die Gefahr 

nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als vereinbart anzusehen 
ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.  

 
§ 12 Wegfall des Gegenstands der Versicherung einschließlich Tod des  
  Versicherungsnehmers 
 
(1)  Fällt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, endet inso-

weit die Versicherung sowie die Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur 
Zahlung der Prämie. Erlangt der Versicherer später als sechs Monate nach 
dem Wegfall des Gegenstands der Versicherung hiervon Kenntnis, steht ihm 
die Prämie bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung zu. Der Versicherer haf-
tet bis zur Dauer von drei Jahren nach Wegfall des Gegenstands der Versiche-
rung für solche Rechtsschutzfälle, die in unmittelbarem Zusammenhang hier-
mit stehen und für die sonst kein Versicherungsschutz im Rahmen einer ande-
ren Rechtsschutzversicherung erlangt werden könnte. 

 
(2)  Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungs-

schutz bis zum Ende der laufenden Prämienperiode fort, soweit die Prämie am 
Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall des Ge-
genstands der Versicherung vorliegt. Wird die nach dem Todestag nächst  
fällige Prämie bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag 
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der die Prämie gezahlt hat 
oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungs-
nehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des 
Versicherungsvertrags mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

 
§ 13 Außerordentliche Kündigung 
 
(1)  Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpflich-

tet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag fristlos oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode kündigen. Die Kündigung ist nur innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Ablehnung zulässig. 

 
(2)  Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb 

von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungs-
nehmer und der Versicherer innerhalb eines Monats nach Anerkennung der 
Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berech-
tigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

  Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht darüber hinaus bereits 
nach dem ersten eingetretenen Rechtsschutzfall zu. 

 
(3)  Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 

Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leis-
tungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen sein. 

  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 14 Verjährung des Rechtsschutzanspruchs 
 
(1)  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.  
  Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 
 
(2)  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-

det worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherten in Text-
form zugeht. 

 
§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 
 
(1)  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils 

bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 29 oder im Versicherungsvertrag ge-
nannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für An-
sprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 

 
(2)  Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden 

Bestimmungen sinngemäß. 
 
  Der Versicherungsnehmer kann aber widersprechen, wenn eine andere mitver-

sicherte Person Rechtsschutz verlangt. Dieses Widerspruchsrecht gilt jedoch 
nicht 

  � für den mitversicherten Ehegatten/nichtehelichen Lebenspartner; 
  � für die in der privaten Komponente mitversicherten Personen in §§ 27  

und 28. 
 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
 
(1)  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in 

Textform abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsvertrag oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
(2)  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versiche-

rer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
(3)  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb 

abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 

 
 

3. Rechtsschutzfall 
 
§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
 
(1)  Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungsnehmer 

nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls erforderlich, kann er den zu beauftragen-
den Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergü-
tung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt 
den Rechtsanwalt aus, 

  a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
  b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem 

Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig er-
scheint; 

  c) in allen Fällen der Vorsorge-Rechtsberatung gemäß § 2 k) cc). 
 
(2)  Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauf-

tragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherungsnehmers 
beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht ver-
antwortlich. 

 
(3)  Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsanspruch geltend, hat er den 

Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des 
Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterla-
gen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

 
(4)  Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehen-

den Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen 
zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den 
Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen 
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbe-
stätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

 
(5)  Der Versicherungsnehmer hat 
  a) den mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragten 

Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrich-
ten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen 
und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 

 
  b)  dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegen-

heit zu geben; 
  c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
   aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die Zu-

stimmung des Versicherers einzuholen; 
   bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Ver-

fahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den be-
absichtigten Rechtsstreit haben kann; 

   cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder eine 
Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursachen könnte. 

 
(6)  Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten verletzt, 

verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vo-
raussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Ver-
sicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
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Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.  

 
(7)  Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einver-

ständnis des Versicherers abgetreten werden. 
 
(8)  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von 

Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf  die-
sen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen 
hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen 
Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 

 
§ 18 Verfahren bei Ablehnung des Rechtsschutzes durch den Versicherer 
 
(1)  Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 
  a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussicht-

lich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum an-
gestrebten Erfolg steht und somit mutwillig ist oder 

  b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies dem Versiche-
rungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

  In den Fällen 
  � des Disziplinar- und Standes-Rechtsschutzes gem. § 2 h), 
  � des Straf-Rechtsschutzes gem. § 2 i), ausgenommen jedoch § 2 i2) dd) 
  � des Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutzes gem. § 2 j) und 
  � des Beratungs-Rechtsschutzes gem. § 2 k)  
  werden die Erfolgsaussichten nicht geprüft. 
 
(2)  Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versicherungs-

nehmer darauf hinzuweisen, dass er, soweit er der Auffassung des Versiche-
rers nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrecht erhält, den 
für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Ver-
sicherers veranlassen kann, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme 
darüber abzugeben, dass die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen nicht 
mutwillig erscheint und hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Diese Ent-
scheidung des Rechtsanwalts (Stichentscheid) ist für beide Teile bindend, es 
sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich 
abweicht. 

 
§ 19  nicht belegt 
 
§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht 
 
(1)  Klagen gegen den Versicherer  
  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung bzw. in Schadenfäl-
len auch den Sitz des für ihn tätigen Schadenabwicklungsunternehmens. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. 

 
(2)  Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben  werden, das für sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-
chen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsge-
sellschaft ist. 

 
(3)  Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
  Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsnehmers 

im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
(4)  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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4. Formen des Versicherungsschutzes 
 
§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 
 
(1)  Versicherungsschutz besteht 
 
  a) für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Fahrgast, Fußgän-

ger, Radfahrer oder als sonstiger Teilnehmer am öffentlichen Verkehr (z.B. als 
Reiter, Skater) (Fußgänger-Rechtsschutz), 

  b) als Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört, noch auf ihn zugelassen 
oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist 
(Fahrer-Rechtsschutz), 

  c) sowie als Eigentümer oder Halter oder Leasingnehmer jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen, vorüberge-
hend zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehenen und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs 
zu Lande sowie Anhängers als auch Motorfahrzeugs zu Wasser und in der 
Luft; 

  d) auch für Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die im 
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen oder deren Erwerb zum nicht nur 
vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, aber auf Dritte zugelassen 
oder nicht mit einem auf den Namen des Versicherungsnehmers lautenden 
Versicherungskennzeichen versehen sind; 

  e) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtig-
te Insassen dieser Motorfahrzeuge; in der Leistungsart Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich die Versi-
cherungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge des Versicherungsnehmers ab-
schließen; 

  f) sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versicherungsnehmer als 
Privatperson geschlossen wird, 

   aa) für die Familie des Versicherungsnehmers (Definition siehe B 2.2) in 
deren Eigenschaft gemäß a) (Fußgänger-Rechtsschutz) sowie gemäß b)       
(Fahrer-Rechtsschutz); 

   bb) nicht für solche Fahrzeuge gemäß c) und d), die gewerblich genutzt 
werden, soweit es sich nicht um Pkw, Kombi oder Krafträder handelt; 

   cc) nicht für dessen Beschäftigte oder die seiner Familie gemäß e); 
  g) sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versicherungsnehmer als 
  Gewerbetreibender (Selbständiger, Firma) geschlossen wird, 
   aa) für den namentlich genannten gesetzlichen Vertreter in seiner Eigen-

schaft gemäß a) (Fußgänger-Rechtsschutz) sowie gemäß b) (Fahrer-
Rechtsschutz), falls es sich um eine juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft handelt. 

   bb) nicht als Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für Motorfahr-
zeuge zu Wasser und in der Luft.  

   cc) nicht als Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, sofern es sich um 
Motorfahrzeuge zu Lande handelt, die im Eigentum eines gewerblichen 
Wiederverkäufers stehen. 

   dd) gelten auch alle diejenigen als mitversichert, denen die Verantwortung 
für die Fahrzeuge des Gewerbebetriebes übertragen wurde (z. B. 
Fuhrparkleiter). 

  h) Mitversichert ist für den Versicherungsnehmer und die in den Absätzen e) 
Satz 1, f) und g) genannten mitversicherten Personen die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen mit anderen Versicherern, 
soweit diese in unmittelbarem Zusammenhang mit Unfällen im Straßenver-
kehr (öffentlich oder privat) stehen.  

 
(2)  Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Absatz 

(1) beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils Krafträder, Personen-
kraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse 
sowie Anhänger. 

 
(3)  Abweichend von Absatz (1) kann vereinbart werden, 
  a) dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsver-

trag bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den Versicherungs-
nehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz) oder 

  b) dass der Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer/die im Versi-
cherungsvertrag namentlich genannte Person oder im Falle des Absatz (11) für 
die Familie des Versicherungsnehmers neben der Eigenschaft gemäß Absatz 
(1) a) (Fußgänger-Rechtsschutz) auf die Eigenschaft gemäß Absatz (1) b) als 
Fahrer jedes Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie An-
hängers (Fahrzeug), gleich wem diese gehören, auf wen sie zugelassen sind 
oder auf wessen Namen sie mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sind, beschränkt werden kann (Fahrer-Rechtsschutz). 

  Besteht dieser nur für den Versicherungsnehmer (die im Versicherungsvertrag 
namentlich genannte Person), umfasst der Versicherungsschutz auch dessen 
Familie in deren Eigenschaft gemäß (1) a) (Fußgänger-Rechtsschutz). 

 

(4)  Der Versicherungsschutz umfasst: 
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
  (nur soweit sich der Versicherungsschutz auf die 
  in Absatz (1) c) bis e) genannten Risiken erstreckt) 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f ), 
  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen 
  Sozialgerichten und für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren 
  Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 
  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
  Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
 
(5)  Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen werden. 
 
(6)  nicht belegt 
 
(7)  nicht belegt 
 
(8)  Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene 

Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahr-
zeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sein. Bei Verstoß gegen die Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für diejeni-
gen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen 
die Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person 
oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.  

 
(9)  Ist in den Fällen der Absätze (1) bis (3) seit mindestens sechs Monaten kein 

Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer und – im Falle des Absatzes 
(11) – auf dessen Familie (Definition siehe B 2.2) zugelassen und auch keines 
mehr auf seinen oder deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines Rechts auf Herab-
setzung der Prämie gemäß § 11 Absatz (2) mit sofortiger Wirkung die Aufhe-
bung des Versicherungsvertrags verlangen. 

 
(10) Wird ein nach Absatz (3) a) versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf 

sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die 
Stelle des bisher versicherten Fahrzeugs tritt (Folgefahrzeug). Der Rechts-
schutz im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den 
Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeugs 
zugrunde liegt. 

  Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeugs ist dem Versicherer 
innerhalb von drei Monaten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. 
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß 
gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Ob-
liegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.  

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.  

  Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeuges 
erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu drei 
Monaten nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne zusätzliche Prämie mit-
versichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines Monats vor oder in-
nerhalb eines Monats nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird 
vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 

 
(11) a) Der Versicherungsschutz nach den Absätzen (1), (3) b) und (4) kann 
  auf die Familie des Versicherungsnehmers (Definition siehe B 2.2) erweitert 

werden. 
  b) Wurde der Versicherungsschutz gemäß Absatz (3) b) auf den Fahrer-

Rechtsschutz beschränkt und nimmt der Versicherungsnehmer oder dessen 
Familie nach Vertragsabschluss ein eigenes Fahrzeug in Betrieb, so kann er 
innerhalb von 6 Monaten oder aber bis zur nächsten Hauptfälligkeit verlangen, 
dass sich der Versicherungsschutz rückwirkend ab der Inbetriebnahme/Zulas-
sung auf die gemäß Absatz (1) insgesamt versicherten Eigenschaften erstreckt. 
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  c) Der Versicherungsschutz gemäß Absatz (3) b) kann auf alle Kraftfahrer 
eines versicherten Unternehmens/einer versicherten Behörde in Ausübung ih-
rer beruflichen Tätigkeit erstreckt werden. 

 
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 
  (nicht belegt) 
 
§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige 
  (nicht belegt) 
 
§ 24 Rechtsschutz für Vereine 
 
(1)  Der Versicherungsschutz besteht 
  a) nicht belegt 
  b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitglieder 

(Definition siehe B 2.4), soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die 
ihnen gemäß der Satzung obliegen. 

 
(2)  Der Versicherungsschutz umfasst: 
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b), aa), 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
  Straf-Rechtsschutz   (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc), 
  Daten-Rechtsschutz (§ 2 l). 
 
(3)  nicht belegt 
 
(4)  Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interes-

sen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines 
zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu versehen-
den Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

 
(5)  Endet der Versicherungsvertrag durch Auflösung des Versicherungsnehmers, 

wird ihm bzw. seinen Rechtsnachfolgern Versicherungsschutz auch für 
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach der Beendigung 
des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versi-
cherungsvertrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 

 
(6)  nicht belegt. 
 
§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz 
  nicht belegt  
 
§ 26 Rechtsschutzpaket Classic (ohne Abs.2 d) und e)) und Premium für Nicht- 
    selbstständige bzw. Selbständige (ohne Absicherung der gewerblichen Risiken) 
 
(1)  Versicherungsschutz besteht 
  a) für den privaten Bereich, auch als Teilnehmer am öffentlichen Verkehr 

(vgl. § 21 (1) a)), sofern hierfür nicht besonderer Versicherungsschutz erfor-
derlich ist (siehe § 26 (1) b)) und den beruflichen Bereich des Versicherungs-
nehmers und dessen Familie (Definition siehe B 2.2). 

  Kein Versicherungsschutz besteht – mit Ausnahme einer arbeitnehmer-
ähnlichen Tätigkeit für den beruflichen Bereich aus dem eingegangenen 
Dienstverhältnis – für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen 
Tätigkeit. 

  b) für den privaten Verkehrsbereich, 
   aa) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer 

von zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu 
versehenden Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 

   als auch von Motorfahrzeugen zu Wasser und in der Luft; nicht jedoch für 
solche Fahrzeuge, die gewerblich genutzt werden, soweit es sich nicht um 
Pkw, Kombi oder Krafträder handelt; 

   bb) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf den Versicherungsnehmer und dessen Familie (Definition 
siehe B 2.2) zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeugs zu Lande sowie Anhängers; nicht jedoch für Beschäftigte des Versi-
cherungsnehmers oder die seiner Familie. In der Leistungsart Rechtsschutz 
im Vertrags- und Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich 
die Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahrzeuge des Versiche-
rungsnehmers abschließen; 

   cc) für Motorfahrzeuge zu Lande, die im Eigentum des Versicherungs-
nehmers oder seiner Familie (Definition siehe B 2.2) stehen, aber auf Drit-

te zugelassen sind; diese werden Fahrzeugen gleichgestellt, die auf den 
Versicherungsnehmer oder dessen Familie zugelassen sind. 

   dd) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis haben, zum  Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das 
Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur 
für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder 
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis 
des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person 
nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.  

 
   Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte 

Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung ursächlich war. Technische Veränderungen des Fahrzeugs, die zum 
Verlust der Zulassung führen, fallen nicht unter diese Bestimmung. 

  c) für den privaten Wohnbereich für alle vom Versicherungsnehmer und 
dessen Familie (Definition siehe B 2.2) selbst genutzten Wohneinheiten (ohne 
Vermietung) im Inland einschließlich Garagen oder Kraftfahrzeug-
Abstellplätze. Eine teilweise gewerblich genutzte Wohneinheit wird einer aus-
schließlich zu Wohnzwecken genutzten Wohneinheit gleichgestellt, wenn die 
gewerbliche Nutzung weniger als 50 % beträgt. Die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen im Zusammenhang mit einer teilweisen gewerblichen Nut-
zung ist in diesen Fällen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.  

  
(2)  Das entsprechende Rechtsschutzpaket umfasst als Versicherungsschutz 
  a) für den privaten und beruflichen Bereich gemäß (1) a): 
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b) aa), dd), 
(bei Beamten für dienst- und versorgungsrechtliche 

  Auseinandersetzungen), auch für 
  arbeitnehmerähnliche Dienstverhältnisse, 
  soweit die Zuständigkeit von Arbeitsgerichten oder  
  Verwaltungsgerichten gegeben ist;  
  im Rahmen des Arbeits-Rechtsschutzes (§ 2 b) bb), 
  die gerichtliche Wahrnehmung  
  rechtlicher Interessen aus arbeitnehmerähnlichen 
  Verhältnissen vor anderen Gerichten sowie aus Anstellungs- 
  verhältnissen als gesetzlicher Vertreter 
  (bis zu einem Streitwert von 50.000 €);  
  Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber für  
  hauswirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse sowie (§ 2 b) aa), dd), 
  Arbeits-Rechtsschutz als geringfügig Beschäftigter 
  (auch bei Abwahl des Arbeits-Rechtsschutzes für bestehende 
  Beschäftigungsverhältnisse) 
  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  (§ 2 d) aa), 
  (nicht für die Wahrnehmung rechtlicher  
  Interessen aus gewerblicher, freiberuflicher  
  oder sonstiger selbständiger Tätigkeit, jedoch  
  aus Versicherungsverträgen, die der privaten Vorsorge dienen)  
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
  (auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren) 
  einschließlich Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Arbeitgeber von  
  hauswirtschaftlichen  Beschäftigungsverhältnissen 
  Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (§ 2 g) aa), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz  (§ 2 g) bb), 
  (einschließlich Versorgungsansprüchen  
  gegenüber öffentlich-rechtlichen Versorgungswerken,  
  die der privaten Vorsorge dienen, auch wenn eine selbständige  
  Tätigkeit ausgeübt wird) 
  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz  (§ 2 h), 
  Straf-Rechtsschutz (»aktiver« und »passiver«) (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
  Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht  (§ 2 k) aa) und bb), 
  (auch gegenüber dem Sozialamt für die  
  Erstberatung in Fragen der Unterhaltspflicht) 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  b) für den privaten Verkehrsbereich gemäß (1) b): 
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa), 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz  (§ 2 f), 
  (auch für das vorgeschaltete Widerspruchsverfahren)  
  Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 
  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
  Straf-Rechtsschutz  (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
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  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  c) für den privaten Immobilienbereich gemäß (1) c): 
  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
  (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt) 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
  Straf-Rechtsschutz  (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsschutz (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  d) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den privaten und beruflichen sowie 
   den Immobilienbereich gemäß VBS-DEG 2010. 
 
  e) die erweiterten Leistungen für den privaten und beruflichen sowie den 

Immobilienbereich, nämlich: 
   aa) erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g) bb) auch für die 

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschalteten Wider-
spruchsverfahren; Wartezeit: keine; 

   bb) Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht, einschließlich Unterhalts-
Rechtsschutz gemäß § 2 m) aa) für die gerichtliche und außergerichtliche 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in diesen Angelegenheiten, unter 
Nichtanrechnung einer entstandenen Beratungsgebühr; Wartezeit: 3 Mona-
te gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 1.000 €; 

   cc) vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarungen gemäß § 2 
m) bb); Wartezeit: 3 Monate gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 
1.000 €; 

   dd) sofern der Immobilienbereich nicht abgewählt ist, Rechtsschutz auch 
für alle im Ausland (nicht nur im Inland) gelegenen, vom Versicherungs-
nehmer und dessen Familie Definition siehe B 2.2) selbst genutzten 
Wohneinheiten; Wartezeit: 3 Monate gemäß § 4 (4) a). Der Versicherungs-
schutz umfasst auch die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Bergbauschäden sowie mit 
Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und im Baugesetzbuch 
geregelten Angelegenheiten ebenso wie wegen Erschließungs- oder sonsti-
ger Anliegerabgaben; Wartezeit: 6 Monate gemäß § 4 (4) a); Versiche-
rungssumme: 10.000 € und einer Selbstbeteiligung von 1.000,00 €; 

   ee) abweichend von § 3 Abs. 2) f) cc) auch Streitigkeiten im ursächlichen 
Zusammenhang mit Kapitalanlageangelegenheiten, soweit nicht der Aus-
schluß § 3 Abs. 1) d) dd) oder § 3 Abs. 2) f) dd)-ee) einschlägig ist; Warte-
zeit: 3 Monate gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 10.000 € und einer 
Selbstbeteiligung von 1.000,00 €; 

   ff) Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) aus kollektivem Arbeits- oder 
   Dienstrecht; 3 Monate gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 1.000 €. 
 
(3)  nicht belegt. 
 
(4)  nicht belegt. 
 
(5)  Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen abgewählt werden: 
   
  � Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer für bestehende Beschäftigungsver-

hältnisse 
  � Verkehrsbereich 
  � Immobilienbereich. 
 
(6)  Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein 

Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer oder dessen Familie (Definition 
siehe B 2.2) zugelassen oder auf deren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versi-
cherungsschutz in einen solchen ohne Verkehrsbereich umgewandelt wird. Ei-
ne solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Vorausset-
zungen vorliegen und der Versicherungsnehmer sowie dessen Familie (Defini-
tion siehe B 2.2) zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die für 
die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen dem 
Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die 
Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige. 

 
(7)  Wechselt der Versicherungsnehmer ein selbst genutztes Gebäude/Gebäudeteil, 

so geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über.  
  Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennut-

zung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt 
eintreten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf ein neues selbst 
genutztes Objekt beziehen und vor dessem geplanten oder tatsächlichen Bezug 
eintreten, gleich ob es sich um einen Wechsel oder um ein zusätzliches Objekt 
handelt. 

 
(8)  a) Der Versicherungsschutz kann auf eine laut Melderegister in häuslicher 

Gemeinschaft mit den Eltern/einem Elternteil lebende unverheiratete (auch be-
rufstätige) Person und deren Kinder beschränkt werden. Der Versicherungs-
schutz endet zum Ablauf der Versicherungsperiode bei Aufhebung der häusli-
chen Gemeinschaft, bei Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft, bei Auf-
nahme eines nichtehelichen Lebenspartners. 

  Zeigt der Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach Ende der 
Versicherungsperiode die zur Beendigung des Versicherungsschutzes führen-
den Umstände an, endet der Versicherungsvertrag in dieser Form mit Ablauf 
der vergangenen Versicherungsperiode. Geht die Anzeige später beim Versi-
cherer ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der Anzeige. 

  b) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein 
Anhänger mehr auf die versicherten Personen zugelassen oder auf deren Na-
men mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der solchen Versi-
cherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen ohne Ver-
kehrsbereich umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch 
ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und die versicherte Person 
und die mitversicherten Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. 
Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tat-
sachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, 
erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der An-
zeige. 

 
(9)  Hat der Versicherungsnehmer eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 

selbständige Tätigkeit aufgenommen und zeigt er dies innerhalb von sechs 
Monaten oder aber bis zur nächsten Hauptfälligkeit nach Aufnahme der Tätig-
keit dem Versicherer an, so wandelt sich der Versicherungsschutz mit Auf-
nahme der Tätigkeit in einen solchen nach § 28 (TOP-Rundum-Paket für Ge-
werbetreibende/Selbständige) um, sofern dies der Versicherungsnehmer ver-
langt. Die Wartezeit entfällt in solchen Fällen gemäß § 4 (4) b) aa) Erfolgt die 
Anzeige später als sechs Monate nach Aufnahme der Tätigkeit oder der dieser 
folgenden Hauptfälligkeit kann die Umwandlung erst ab diesem Zeitpunkt 
verlangt werden. Nimmt ein Mitglied der Familie des Versicherungsnehmers 
(Definition s. B. 2.2) gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit auf, so kann der Abschluss eines Versicherungsvertrages gemäß § 28 
unter den für den Versicherungsnehmer geltenden Voraussetzungen verlangt 
werden. 

 
10)  Entfällt die Mitversicherung von Kindern wegen Heirat oder wegen Aufnahme 

einer auf Dauer angelegten beruflichen Tätigkeit mit leistungsbezogenem Ent-
gelt, oder in den Fällen des Absatz (8) a) durch Auszug aus der elterlichen 
Wohnung, können diese innerhalb von 6 Monaten oder aber bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit nach Ausscheiden aus der Mitversicherung den rückwirkenden 
Abschluss eines Versicherungsvertrages gemäß §§ 26 bzw. 28 ARB-DEG 
2010 verlangen. 

 
§ 27 Rechtsschutzpaket Classic (ohne Abs.2 d) und e)) und Premium für Landwirte 
 
(1)  Versicherungsschutz besteht 
  a) für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im 

Versicherungsvertrag bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs; 
  mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen 

(Definition siehe B 2.3) in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Ver-
sicherungsnehmer, der vom Versicherungsnehmer bestellte berufliche Vertre-
ter sowie die im landwirtschaftlichen Betrieb tätigen Mitinhaber, Hoferben 
sowie Altenteiler (Definition siehe B 2.6); mitversichert sind weiterhin alle in 
Form einer Personen- oder Kapitalgesellschaft ausgelagerten landwirtschaftli-
chen Betriebstätigkeiten im Außenverhältnis in Höhe des Gesellschafts-/  
Kapitalanteils des Versicherungsnehmers; hingegen besteht kein Versiche-
rungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen gegenüber der Ge-
sellschaft und deren Mitgesellschaftern oder Miteigentümern; 

  b) für den landwirtschaftlichen Verkehrsbereich des Versicherungsnehmers 
entsprechend den Bestimmungen des § 28 (1) b) aa) bis ff);  

  c) für den landwirtschaftlichen Immobilienbereich 
  für alle vom Versicherungsnehmer 
   aa) land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Grundstücke, Gebäude 

oder Gebäudeteile, gleich ob sich diese im Eigentum des Versicherungs-
nehmers, dessen Familie (Definition siehe B 2.2), eines Mitinhabers, Hof-
erben sowie Altenteilers (Definition siehe B 2.6) befinden oder 
hinzugepachtet sind; 

   bb) verpachteten land- und forstwirtschaftlichen genutzten Flächen, 
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile. 

 
(2)  Das entsprechende Rechtsschutzpaket umfasst als Versicherungsschutz 
  a) für den Berufsbereich gemäß (1) a) 
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b), aa), dd),  
  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) aa), 
  (nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
  aus gewerblicher, freiberuflicher oder selbständiger, nicht im 
  Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen 
  Betrieb stehender Tätigkeit) 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz  (§ 2 g) bb), 
  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
  Straf-Rechtsschutz (»aktiver« und »passiver« (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
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  Daten-Rechtsschutz (§ 2l), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  b) für den landwirtschaftlichen Verkehrsbereich gemäß (1) b)  
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
  (ausgenommen Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft sowie 
  nicht zulassungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen) 
  auch für von Dritten für die Fahrzeuge des Versicherungsnehmers 
  abgeschlossenen Versicherungsverträge 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
  Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (§ 2 g) aa), 
  Straf-Rechtsschutz (»aktiver« und »passiver« (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
 
  c) für den landwirtschaftlichen Immobilienbereich gemäß (1) c) 
  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
  (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt)  
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
  dieser gilt auch für im Zusammenhang mit staatlichen Direktzahlungen 

stehenden cross-compliance (Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen) Ver-
fahren, bereits für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschal-
teten Widerspruchsverfahren, wobei die Kosten bis zu einer Versicherungs-
summe von 10.000 € übernommen werden; 

  Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  d) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den beruflichen sowie den landwirt- 
  schaftlichen Immobilienbereich gemäß VBS-DEG 2010 
  e) die erweiterten Leistungen für den beruflichen und landwirtschaftlichen  
  Bereich, nämlich:  
   aa) erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g) bb) auch für die 

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschalteten Wider-
spruchsverfahren; Wartezeit: keine; 

   bb) sofern der Immobilienbereich nicht abgewählt ist, Rechtsschutz auch 
für die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inte-
resse im Zusammenhang mit Bergbauschäden sowie mit Enteignungs-, 
Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und im Baugesetzbuch geregelte An-
gelegenheiten ebenso wie wegen Erschließungs- oder sonstiger Anlieger-
abgaben; Wartezeit: 6 Monate gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 
10.000 € und einer Selbstbeteiligung von 1.000,00 €; 

   cc) wobei sich der Vertrags-Rechtsschutz gemäß § 2 d) aa) auch auf 
landwirtschaftliche Nebenbetriebe und/oder damit verbundene Nebentätig-
keiten des Versicherungsnehmers erstreckt, wobei die Kosten bis zu einer 
Versicherungssumme von 10.000 € übernommen werden; Wartezeit: 3 
Monate gemäß § 4 (4) a). 

   
(3)  entfällt.  
 
(4)  entfällt. 
 
(5)  Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versiche-

rungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für 
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach der Beendigung 
des Versicherungsvertrages eintreten und im Zusammenhang mit der im Ver-
sicherungsvertrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 

 
 (6) Ist der Versicherungsnehmer keine juristische Person oder Personengesell-

schaft, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Berufsaufgabe in einen 
solchen nach § 26 um, soweit nicht anders vereinbart.  

  Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen 
Tatsachen dem Versicherer später als sechs Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der 
Anzeige. 

 
(7)  Wechselt der Versicherungsnehmer im Versicherungsvertrag bezeichnete 

landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich selbst genutzte Flächen, Grundstü-
cke, Gebäude oder Gebäudeteile, geht der Versicherungsschutz auf das neue 
Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der 
Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach der Übergabe des bisherigen 
Objekts eintreten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue 
Objekt beziehen und vor dessen geplanter oder tatsächlicher Nutzung eintreten 

 
(8)  Der Versicherungsschutz erstreckt sich entsprechend der gewählten Form 

auch auf den privaten Bereich des Versicherungsnehmers, der im Versiche-
rungsschein genannten Person, der im Betrieb tätigen und/oder wohnhaften 
Mitinhaber und Hoferben sowie der Altenteiler (Definition siehe B 2.6) und 
dessen/deren Familie (Definition siehe B 2.2). 

  Es gelten die Bestimmungen § 26 des Rechtsschutzpaketes Classic, bzw. 
Premium analog des gewählten Produkts, wobei jedoch die Abwahl einzelner 

Bereiche gemäß § 26 (5) ebenso wenig verlangt werden kann, wie die Abwahl 
des gesamten Privatbereichs. 

 
§ 28 Rechtsschutzpaket Classic (ohne Abs. 2 e) und f)) und Premium für  

Gewerbetreibende/Selbständige bzw. selbständig tätige Ärzte, Apotheker  und 
Heilberufe 

 
(1)  Versicherungsschutz besteht 
  a) für die im Versicherungsvertrag bezeichnete, gewerbliche, freiberufliche 

oder sonstige selbständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers;  
  mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen 

(Definition siehe B 2.3) in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Ver-
sicherungsnehmer und der vom Versicherungsnehmer bestellte berufliche Ver-
treter; 

  b) für den gewerblichen Verkehrsbereich des Versicherungsnehmers 
   aa) als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer 

von zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu 
versehenden Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 

   bb) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf dessen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder als 
Selbstfahrervermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
oder in Obhut gegebenen Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers; in 
der Leistungsart Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht umfasst der 
Versicherungsschutz zusätzlich die Versicherungsverträge, die Dritte für 
die Fahrzeuge des Versicherungsnehmers abschließen. 

   cc) für die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen (Definition 
siehe B 2.3) in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versiche-
rungsnehmer, auch bei Benutzung eigener Motorfahrzeuge während vom 
Versicherungsnehmer angewiesener Dienstfahrten; für den vom Versiche-
rungsnehmer bestellten beruflichen Vertreter; 

   dd) für Motorfahrzeuge zu Wasser und in der Luft sowie für nicht zulas-
sungspflichtige Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, jedoch ohne 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht; 

   ee) für Motorfahrzeuge, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, aber auf Dritte zugelassen sind, jedoch ohne Rechtsschutz im Ver-
trags- und Sachenrecht, sofern es sich um einen gewerblichen Verkäufer 
handelt; 

   ff) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das 
Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur 
für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder 
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis 
des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person 
nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Technische Veränderungen 
des Fahrzeugs, die zum Verlust der Zulassung führen, fallen nicht unter 
diese Bestimmung. 

  c) für den gewerblichen Immobilienbereich für alle vom Versicherungsneh-
mer gewerblich selbst genutzten (ohne Vermietung) Grundstücke, Gebäude 
und Gebäudeteile. 

  Vom Versicherungsnehmer gewerblich selbst genutzte Grundstücke, Gebäude 
oder Gebäudeteile, die ausschließlich im Eigentum eines Gesellschafters oder 
Geschäftsführers bzw. eines Familienangehörigen eines Gesellschafters oder 
Geschäftsführers des Versicherungsnehmers stehen, werden Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen gleichgestellt, die sich im Eigentum des Versi-
cherungsnehmers befinden. 

 
(2)  Das entsprechende Rechtsschutzpaket umfasst als Versicherungsschutz 
  a) für den Berufsbereich gemäß (1) a):  
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber  (§ 2 b) aa),dd), 
  für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung  rechtlicher  
  Interessen im Rahmen des allgemeinen Vertrags-Rechtsschutzes,   
  sofern ein unmittelbarer Zusammenhang mit Angelegenheiten des   
  Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gegeben ist, bis zu einer   
  Versicherungssumme von 10.000 € (§ 2 d), 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz  (§ 2 f), 
  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz  (§ 2 h), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz  (§ 2 g) bb), 
  Straf-Rechtsschutz (»aktiver« und »passiver«) (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc), 
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  Daten-Rechtsschutz (§ 2 l). 
  b) für den gewerblichen Verkehrsbereich gemäß (1) b): 
  Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  (§ 2 d) bb), 
  als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasing- 
  nehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern,  
  auch für von Dritten für die Fahrzeuge des Versicherungs- 
  nehmers abgeschlossenen Versicherungsverträge   
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
  Sozialgerichts-Rechtsschutz  (§ 2 f), 
  Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen  (§ 2 g) aa), 
  Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  c) für den gewerblichen Immobilienbereich gemäß (1) c) 
  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
  (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem versicherten Objekt)  
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten  (§ 2 e), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
  Straf-Rechtsschutz  (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 k) cc). 
  d) für selbständig tätige Ärzte, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe 

umfasst der Versicherungsschutz ferner die gerichtliche Wahrnehmung recht-
licher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen im beruflichen Bereich, ein-
schließlich solcher aus Versicherungsverträgen und anderen so genannten  
Nebengeschäften (Praxis-Vertrags-Rechtsschutz). 

  e) den Spezial-Straf-Rechtsschutz für den gewerblichen und Immobilienbe-
reich gemäß VBS-DEG 2010 

  f) die erweiterten Leistungen für den gewerblichen und Immobilienbereich, 
soweit diese für selbständige Ärzte, Apotheker und Heilberufe nicht schon 
aufgrund d) gewährt werden, nämlich: 

   aa) erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz gemäß § 2 g) bb) auch für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in dem vorgeschalteten Wider-
spruchsverfahren; Wartezeit: keine; 

   bb) für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen aus eingegangenen Nebengeschäften gemäß § 2 d) bb; Warte-
zeit: 3 Monate gemäß § 4 (4) a); 

   cc) nicht belegt; 
   dd) sofern der Immobilienbereich nicht abgewählt ist, Rechtsschutz auch 

für die gerichtliche und außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Zusammenhang mit Bergbauschäden sowie in Enteignungs-, 
Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- und im Baugesetzbuch geregelten 
Angelegenheiten ebenso wie wegen Erschließungs- oder sonstiger Anlie-
gerabgaben; Wartezeit: 6 Monate gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 
10.000 € und einer Selbstbeteiligung von 1.000,00 €; 

   ee) sowie für Ärzte im Rahmen des Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 
f) auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im  außergerichtlichen 
Verfahren, die sich aus der Budget-Festsetzung – Vorauszahlungs- und 
Regressfestsetzungen – durch die zuständigen Gremien der kassenärztli-
chen Vereinigungen und der Träger der gesetzlichen Krankenversicherun-
gen wegen unwirtschaftlicher Verordnungsweise und unwirtschaftlicher 
Behandlungsweise ergeben. Wartezeit: keine. Hierfür werden die Kosten 
bis zu einem Höchstbetrag von 1.000 € je Quartal übernommen; 

   ff) die Wahrnehmung solcher Interessen, die mit einer bevorstehenden 
oder beendeten freiberuflichen Tätigkeit als Arzt, Apotheker oder Angehö-
riger eines sonstigen Heilberufs in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 

   gg) Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) aus kollektivem Arbeits- oder 
   Dienstrecht; 3 Monate gemäß § 4 (4) a); Versicherungssumme: 1.000 €. 
  
 
(3)  nicht belegt. 
 
(4)  nicht belegt 
 
(5)  Der Versicherungsschutz kann in den folgenden Bereichen der gewerblichen 

Komponente abgewählt werden: 
  � Spezial-Straf-Rechtsschutz 
  � Erweiterte Leistungen 
  � Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber 
  � Verkehrsbereich 
  � Immobilienbereich 
 
(6)  Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versiche-

rungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für 
Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach der Beendigung 
des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versi-
cherungsvertrag genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 

 
(7)  Ist der Versicherungsnehmer keine juristische Person oder Personengesell-

schaft, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Berufsaufgabe in einen 
solchen nach § 26 um, soweit nicht anders vereinbart. 

  Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen 
Tatsachen dem Versicherer später als sechs Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der 
Anzeige. 

 
(8)  a) nicht belegt. 
  b) Der Versicherungsschutz erstreckt sich entsprechend der gewählten Form 

auch auf den privaten Bereich des Versicherungsnehmers oder einer im Versi-
cherungsschein genannten Person und dessen/deren Familie (Definition siehe 
B 2.2), wobei die Bestimmungen des § 26 Rechtsschutzpaket Classic, bzw. 
Premium analog des gewählten Produkts Anwendung finden. Die Abwahl ein-
zelner Bereiche gemäß § 26 (5) kann jedoch nicht verlangt werden. 

  Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen, An-
sprüchen gegen Sozialversicherungsträgern oder wegen Versorgungsansprü-
chen gegenüber öffentlich-rechtlichen Versorgungswerken, die der privaten 
Vorsorge dienen, bleibt jedoch auch bei Abwahl des gesamten Privatbereichs 
vom Versicherungsschutz umfasst. 

 
(9)  Wechselt der Versicherungsnehmer ein von ihm gewerblich selbst genutztes 

Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil, geht der Versicherungsschutz auf das 
neue Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang 
mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem 
bisherigen Objekt eintreten. Das gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf 
ein neues selbst genutztes Objekt beziehen und vor dessen geplanten oder tat-
sächlichen Bezug eintreten, gleich ob es sich um einen Wechsel oder um ein 
zusätzliches Objekt handelt. 

 
§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken 
 
(1)  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und dessen Familie 

(Definition siehe B 2.2) in der im Versicherungsvertrag bezeichneten Eigen-
schaft als 

  a) Eigentümer,  
  b)  Vermieter (auch als Eigentümer),  
  c) Verpächter (auch als Eigentümer),  
  d) Mieter,  
  e) Pächter,  
  f) Nutzungsberechtigter,  
  von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungsver-

trag bezeichnet sind.  
  Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze 

sind immer eingeschlossen. Eine teilweise gewerblich genutzte Wohneinheit 
wird einer ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Wohneinheit gleichge-
stellt, wenn die gewerbliche Nutzung weniger als 50 % beträgt. Die Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit einer teilweisen 
gewerblichen Nutzung ist in diesen Fällen vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

 
(2)  Der Versicherungsschutz umfasst: 
  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
  (mit Schadenersatz-Rechtsschutz aus dem 
  versicherten Objekt) 
  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
  Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb), 
  Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
  Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung)  (§ 2 k) cc). 
 
(3)  a) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsvertrag bezeich-

nete, selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht 
der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind Rechts-
schutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit 
sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das gleiche 
gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor des-
sen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten. Entsprechendes gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer ein Objekt wechselt, das er für seine gewerbliche, 
freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit selbst nutzt. 

 
  b) Erwirbt der Versicherungsnehmer während der Versicherungsdauer eine 

zur Vermietung bestimmte Wohneinheit oder ändert sich die Nutzung einer 
bereits versicherten Wohneinheit und ist der Versicherungsnehmer mit seinen 
sonstigen Risiken gemäß § 26 und/oder § 27 und/oder § 28 bei dem Versiche-
rer versichert, so kann er innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des no-
tariellen Kaufvertrages oder erfolgter Nutzungsänderung oder aber bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit danach verlangen, dass der Versicherungsschutz hie-
rauf rückwirkend erstreckt wird.  
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Versicherungsbedingungen für den Spezial-

Straf-Rechtsschutz (VBS-DEG 2010) 
 
 
§ 1  Gegenstand der Versicherung 
 
(1)  Der Versicherer trägt die unter § 5 aufgeführten Kosten in Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen 
Verfahren, wenn im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag genann-
ten Tätigkeit oder eines darauf bezogenen Ehrenamtes bzw. eines beruflichen 
oder privaten Tuns oder Unterlassens des Versicherten in Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen diese ermittelt wird, Versicherte be-
schuldigt oder als Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinar-
rechtliche Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden. 

 
(2)  Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrlässige Begehung nicht 

strafbar ist, besteht mit Ausnahme der Kosten für den Zeugenbeistand – § 5 
(2) b) – nur dann Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer selbst 
betroffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt und es nicht um ein 
Verbrechen geht. 

 
(3)  Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, gelten für den 

Versicherungsschutz die §§ 4–20 ARB-DEG 2010. 
 
§ 2  Versicherte 
 
(1)  Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Versicherte sind der Versi-

cherungsnehmer dessen Familie (Definition siehe B 2.2) sowie die im Versi-
cherungsvertrag genannten sonstigen natürlichen oder juristischen Personen. 
Seine gesetzlichen Vertreter und sämtliche Betriebsangehörige einschließlich 
der Betriebsärzte, Praktikanten und Leiharbeiter sind bei Verstößen, die sie in 
Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsnehmer bege-
hen oder begangen haben sollen ebenfalls mitversichert. 

  Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz auch, soweit sie im 
Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werden in der Eigenschaft als Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbe-
auftragte (gemäß § 719 RVO), Immissionsschutzbeauftragte, Datenschutzbe-
auftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Beauftragte für Gewässerschutz und/oder 
Abfallbeseitigung und dergleichen. 

  Für Ärzte besteht Versicherungsschutz auch bei Erste-Hilfe-Leistungen. 
  Versicherungsschutz erhalten auch die aus den Diensten des Versicherungs-

nehmers ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer 
früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben, solange der Versi-
cherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung zustimmt. 

  Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, Verkaufsbüro und 
dergleichen) sind mitversichert, soweit sie nicht rechtlich selbständig sind. 

 
(2)  Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen gelten sinngemäß 

auch für die übrigen Versicherten. Der Versicherungsnehmer kann jedoch wi-
dersprechen, wenn ein anderer Versicherter Rechtsschutz verlangt. 

 
(3)  Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese dadurch beendet, dass 

der Versicherungsnehmer in einer anderen nach diesen Versicherungsbedin-
gungen versicherbaren Eigenschaft bei derselben oder einer anderen juristi-
schen Person tätig wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die 
neue Tätigkeit. Eine neue Tätigkeit ist dem Versicherer innerhalb einer Frist 
von drei Monaten anzuzeigen.  

  Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versicherers aber nicht über-
nommen wird, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnisnahme mit einer Frist von einem Monat zu kündigen.  

  Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versiche-
rer je nach der Schwere des Verschuldens des VN entsprechend die Leistung 
im Verhältnis kürzen.  

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspätete Meldung nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz uneingeschränkt bestehen.  

 
§ 3  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
 
(1)  Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, wenn der Versi-

cherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verurteilt wird. Der Versicherte ist dann 
verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, der dieser für die Ver-
teidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat. 

 
(2)  Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn es  
  a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen eine verkehrs-

rechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr verletzt zu haben; 
   
 
 
 

 
b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine andere Straf- oder 

Ordnungswidrigkeitenvorschrift verletzt zu haben, welche in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Kartellverfahren verfolgt wird. 

 
(3)  Der sonst weltweit gegebene Versicherungsschutz ist für als Gewerbe-

treibende/Selbständige Versicherte auf den örtlichen Geltungsbereich des § 6 
(1) ARB-DEG 2010 beschränkt. 

 
§ 4  Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
 
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls innerhalb des 
vereinbarten Zeitraums. 
 
(1)  Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gilt 

auch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Als 
eingeleitet gilt ein Ermittlungsverfahren, wenn es bei der zuständigen Behörde 
als solches verfügt ist. 

 
(2)  Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die mündliche oder schrift-

liche Aufforderung an den Versicherten zur Zeugenaussage. 
 
(3)  Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren gilt 

die Einleitung eines standes- oder disziplinarrechtlichen Verfahrens gegen den 
Versicherten. 

 
(4)  Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere Versicherte ermittelt 

oder werden in demselben Ermittlungs-, Straf- oder 
Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage auf-
gefordert, handelt es sich um denselben und nicht um jeweils einen neuen 
Rechtsschutzfall. 

 
(5)  Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe des Versicherungsneh-

mers, wird den Versicherten Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle 
gewährt, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Versicherungs-
vertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsvertrag 
genannten Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen. 

 
§ 5  Leistungsumfang 
 
Der Versicherer trägt 
 
(1)  Verfahrenskosten 
  Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten Verfahren ein-

schließlich Strafvollstreckungsverfahren. 
 
(2)  Rechtsanwaltskosten 
  Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessene 

Vergütung einer geschlossenen, nicht vom Erfolg abhänigen, Honorarverein-
barung sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten beauftragten 
Rechtsanwaltes für 

 
  a) die Verteidigung des Versicherten in Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenverfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren 
(zur Verteidigung kann auch die notwendige Interessenswahrnehmung für den 
Versicherungsnehmer oder die versicherten Personen gehören, die durch das 
Bekanntwerden von verdeckten Ermittlungen erforderlich wird); 

 
  b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn 

der Versicherte als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelas-
tung angenommen werden muss. 

 
  c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, welche dazu 

dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz erfasst werden, 
zu unterstützen; 

 
  d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und disziplinarrechtlichen 

Verfahren. 
 
  Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten 

vereinbarten Vergütung prüft der Versicherer in entsprechender Anwendung 
von § 3a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser Vorschrift 
kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung, die unter Berücksich-
tigung aller Umstände unangemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag 
gekürzt werden.  

 
  Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstandene Rechtsanwalts-

kosten gelten insbesondere als unangemessen, wenn diese je Versicherungsfall 
und versicherter Person das 20-fache der konkret verwirklichten Gebührentat-
bestände der gesetzlichen Höchstgebühr überschreiten. 
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(3)  Reisekosten des Rechtsanwalts 
  Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicherten an den Ort des 

zuständigen Gerichts oder den Sitz der für den vom Versicherungsschutz er-
fassten Verfahren zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe 
der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze über-
nommen. 

 
(4)  Sachverständigenkosten 
  Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen die angemessenen 

Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutach-
ten, die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
erforderlich sind. 

 
(5)  Reisekosten der Versicherten ins Ausland 
  Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort des zuständigen 

ausländischen Gerichts, wenn dieses das persönliche Erscheinen der Person 
angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen 
von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen. 

 
(6)  Übersetzungskosten 
  Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und den 

Zeugenbeistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt 
die dabei anfallenden Kosten, sowie die Kosten eines notwendigen Überset-
zers (Dolmetschers). 

 
(7)  Nebenklagekosten 
  Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen 

Rechtsanwalts, soweit der Versicherte durch deren Übernahme eine Einstel-
lung des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinrei-
chender Tatverdacht fortbestand. 

 
(8)  Firmenstellungnahme 
  Die angefallenen Kosten, damit gegebenenfalls durch eine Firmenstellung-

nahme die Ausweitung des Ermittlungsverfahrens auf Betriebsangehörige 
vermieden werden kann. 
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Produktinformationsblatt zum verbindlichen Antrag vom: 
 
Soweit manuell von Ihrem Vermittler an den entsprechenden Stellen ausgefüllt, werden nachfolgend einige für Ihre Rechtsschutzversicherung wichtige 
Daten auf der Grundlage von § 4 Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) genannt.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieses Produktinformationsblatt nicht alle für Ihre Rechtsschutzversicherung wichtigen bzw. interessan-

ten Themen abschließend beschreiben kann  

– hier hilft ggf. nur, den Versicherungsschein und die Bedingungswerke eingehend zu prüfen!   
 

1. Art des Versicherungsvertrags und Beschreibung des Vertragsumfangs 

 Rechtsschutzversicherung in der Ausprägung (bitte immer nur ein »Risiko« beschreiben!) 

 Degenia Rechtsschutz   � Classic                  (§ 26 ARB-DEG 2010 ohne §26 (2)d) und e)) � Premium                  (§ 26 ARB-DEG 2010) 

  � Classic                  (§ 27 ARB-DEG 2010 ohne §26 (2)d) und e)) � Premium                  (§ 27 ARB-DEG 2010) 
  � Classic-Gewerbe (§ 28 ARB-DEG 2010 ohne §26 (2)e) und f)) � Premium-Gewerbe (§ 28 ARB-DEG 2010) 
  � Classic-Arzt         (§ 28 ARB-DEG 2010 ohne §26 (2)e) und f)) � Premium-Arzt        (§ 28 ARB-DEG 2010) 

 abgewählt ist gegen Prämienabschlag:   

 � Arbeits-Rechtsschutz � Verkehrsbereich � Immobilienbereich 

 oder Produkt � ____________________________________________________________________________________________________ 

 Versicherungssumme: unbegrenzt – im Sinne von § 6 (1) ARB-DEG 2010 

 Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall � 0 €  � 150 €  � 250 €  � 500 €  � 1.000 € 

2. Prämienhöhe inklusive gesetzlicher Versicherungsteuer – derzeit 19 % 

 Jahresprämie � 

 Zahlungsweise:    1/�.... -jährlich, Prämie laut Zahlungsweise � 

 Zahlungstermin/e für Folgeprämien, jeweils am � 

 
Weitere Kosten entstehen nur, wenn z.B. Prämien nicht termingerecht bezahlt (Mahngebühren)  
oder Lastschriften von Ihnen nicht eingelöst werden (Rücklaufkosten). 

3. Eintritt des Versicherungsfalls 

 Einzelheiten siehe ARB-DEG/VBS-DEG 2010 § 4 

4. Risikoausschlüsse 

 Einzelheiten siehe ARB-DEG/VBS-DEG 2010 § 3 

5. Wartezeiten – Anrechnen von bereits erfüllten Wartezeiten 

 Einzelheiten sind beschrieben in ARB-DEG 2010 § 4 

6. Obliegenheiten 

 Es gibt Obliegenheiten, die Sie   

 �  vor Vertragsabschluss (gesetzliche vorvertragliche Anzeige-/Auskunftspflicht) §§ 19 ff VVG 

 �  während der Vertragsdauer und  �  § 11 
�  §§ 17, 21, 
     26, 27, 28  
�  u.a.  
ARB-DEG 2010 

 �  vor bzw. im oder nach dem Versicherungsfall zu erfüllen haben.  

 
Die Verletzung dieser Obliegenheiten kann uns berechtigen (je nach Verschulden), vom Vertrag zurückzutreten, 
ihn zu kündigen oder anzupassen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit durch uns (auch für bereits einge-
tretene Versicherungsfälle) führen kann. 

7. Vertragsdauer 

 Es ist eine Vertragsdauer vereinbart/gewünscht bis zum  Datum:  �________________ 

 

Der Vertrag verlängert sich nach diesem Termin immer stillschweigend jeweils um 1 Jahr, solange durch keine 
der beiden Vertragsparteien eine Kündigung erfolgt.  
Verträge mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren können schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 
darauf folgenden Jahres gekündigt werden. Folgende Kündigungen sind zusammen mit entsprechenden Fristen 
nach den Vertragsbedingungen möglich:  

 

 �  zum »regulären« Ablauftermin:   3 Monate § 8 ARB-DEG 2010 

 �  aufgrund eines Schadenfalls:   1 Monat § 13 ARB-DEG 2010 

 �  aufgrund einer Prämienanpassung mit Erhöhung:  1 Monat § 10 (B) ARB-DEG 2010 

 �  wegen Ausschluss einer Gefahr nach Gefahrerhöhung:  1 Monat § 11 ARB-DEG 2010 

Vermittlerhinweis: 

 

 

Bitte an den mit � oder � markierten Stellen ausfüllen/ankreuzen  
und zur Rechtswirksamkeit hier unterzeichnen/abstempeln  
Dieses Original verbleibt beim Kunden! 
 

 
 
_______________________ 
 

Kunde: Vermittler: 

� 
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Pflichtinformation zum verbindlichen Antrag vom: 
 
Soweit manuell von Ihrem Vermittler an den entsprechenden Stellen ausgefüllt, werden Sie, wie vom Gesetzgeber vorgesehen (§ 1 Verordnung über 
Informationspflichten bei Versicherungsverträgen – VVG-InfoV), zusätzlich über folgende Themen im Zusammenhang mit Ihrer Rechtsschutzversiche-
rung informiert: 
 

1. Identität des Versicherers 

  
  
  

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
 
Anfragen bitte an  
Degenia Versicherungsdienst AG 
Brückes 63a 
55545 Bad Kreuznach 

Vorstand: Dr. Ingo Telschow (Sprecher), Sven Waldschmidt 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Walter Botermann 
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. 
HRB 1585 • St.-Nr. 045 223 0042 1 

2. Geschäftsfeld 

 

Wir vermitteln neben  Rechtsschutzversicherungen auch alle anderen Sachversicherungen wie Hausrat-, 
Haftpflicht-, Unfall- oder Wohngebäudeversicherungen. 
 
Unsere Aufsichtsbehörde ist 

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht 
Postfach 13 08  
53003 Bonn 

3. Merkmale der Versicherungsleistung 

  
  
  
  
  

Vertragsgrundlage unserer Rechtsschutzversicherungen sind  

�  als »Standard« die ARB-DEG 2010 

�  im Spezial-Straf-Rechtsschutz die VBS-DEG 2010 

Eine Rechtsschutzversicherung bedeutet, dass wir die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
unserer Versicherungsnehmer oder Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang  
erbringen (Rechtsschutz).  

 

4. Tarif  

  Die Prämie und Leistungen basieren teilweise auf dem Tarif T10, Stand: 1.1.2010 

5. Prämienhöhe inklusive gesetzlicher Versicherungsteuer – derzeit 19 % 

  
  
  
  
  

Jahresprämie  

Zahlungsweise und Prämie laut Zahlungsweise siehe Antrag! 

Zahlungstermin/e für Folgeprämien, jeweils am  

Zum Thema »rechtzeitige« Prämienzahlung von Erst- oder Folgeprämien beachten Sie bitte § 9 ARB-DEG 2010 

Weitere Kosten entstehen nur, wenn z.B. Prämien nicht termingerecht bezahlt (Mahngebühren) oder Last-
schriften von Ihnen nicht eingelöst werden (Rücklaufkosten). 

 

6. Gültigkeit eines Angebots 

  Unsere Angebote gelten – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart  1 Monat 

7. Vertragsschluss – Prämienzahlungspflicht 

  
  
  
  
  

Ein Vertrag kommt wirksam zustande, wenn  

�  Sie nach Erhalt aller gesetzlich vorgeschriebenen Informationen einen verbindlichen Antrag stellen und 
wir diesen annehmen (Antrags-Modell) 

 

�  Sie ein verbindliches Angebot von uns anfordern und dieses ausdrücklich durch eine schriftliche Erklä-
rung annehmen (Invitatio-Modell). 

 

Als Vertragsbeginn gilt im aktuellen Fall der Bitte denken Sie aber daran, dass verspätete Zahlung der 
Erstprämie den Versicherungsschutz gefährden kann, siehe Textziffer 5. bzw.  

siehe Antrag! 
§ 9 ARB-DEG 2010 

 
 
 

Kunde: Vermittler: 

� 
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Pflichtinformation zum verbindlichen Antrag (Seite 2) vom: 
 

8. Widerruf einer Vertragserklärung 

  
  
  
  
  
  
  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Wurde Ihnen auf Wunsch hin eine vorläufige Deckung erteilt, ist zu 
dieser kein Widerruf möglich. 

 

Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich unserer allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 
(2) des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) – Produktinformationsblatt und Pflichtinformation – und 
diese Belehrung in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an uns:  
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, Kundenservice RECHTSSCHUTZ UNION, 
80323 München, Fax-Nr. 089-54853-665, oder Ihren Versicherungsvermittler. 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihrer 
(gezahlten) Prämie, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 
Den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten 
(oder fordern), wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach 
Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihre gesamte (gezahlte) Prämie. 

Gezahlte Prämien erstatten wir unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang Ihres Widerrufs. 

9. Vertragsdauer – Vertragsbeendigung 

  
  
  
  
  
  
  
  

Es ist eine Vertragsdauer vereinbart/gewünscht bis zum  siehe Antrag! 

Der Vertrag verlängert sich nach diesem Termin immer stillschweigend jeweils um 1 Jahr, solange durch 
keine der beiden Vertragsparteien eine Kündigung erfolgt. 

 

Verträge mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren können schon zum Ablauf des dritten Jahres oder 
jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden. 

 

Folgende Kündigungen sind zusammen mit entsprechenden Fristen nach den Vertragsbedingungen 
möglich:  

 

�  zum »regulären« Ablauftermin:   3 Monate § 8 ARB-DEG 2010 

�  aufgrund eines Schadenfalls:   1 Monat § 13 ARB-DEG 2010 

�  aufgrund einer Prämienanpassung mit Erhöhung:  1 Monat § 10 (B) ARB-DEG 2010 

�  wegen Ausschluss einer Gefahr nach Gefahrerhöhung:  1 Monat § 11 ARB-DEG 2010 

10. Geltendes Recht 

  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

11. Zuständiges Gericht 

  
An welchem Ort gegen uns als Versicherer, Sie als Kunden – auch bei unbekanntem Wohnsitz – geklagt 
werden kann, ist geregelt in  

§ 20 ARB-DEG 2010 

12. Sprache 

  
Sämtliche Produktbeschreibungen, Versicherungsscheine, Bedingungen und Korrespondenz werden 
abgefasst in  

deutsch 

13. Beschwerde 

  
  
  

Wenn es im Zusammenhang mit einem Rechtsschutzvertrag bei uns Probleme gibt, können Sie sich gerne 
direkt an uns, unseren Vorstand oder Aufsichtsrat wenden – Postanschrift  

 
siehe Textziffer 1. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich direkt an unsere Aufsichtsbehörde zu wenden.  siehe Textziffer 2. 

Unabhängig davon können Sie alle strittigen Themen auch auf dem Rechtsweg (vor Gericht) klären lassen 
– allerdings kein Rechtsschutzfall. 

 
siehe Textziffer 11. 

 

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen, neutralen Ombuds-
mann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung mal nicht einverstanden sein sollten. Sie 
müssten die Beschwerde innerhalb von 8 Wochen einreichen. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten hiervon unberührt 
bleibt. 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Tel.: 01804/22 44 24* 
Fax: 01804/22 44 25* 
E-Mail: beschwerde@ 
versicherungsombudsmann.de 
*20 Cent je Anruf/Fax aus dem 
deutschen Festnetz. Preise aus 

Mobilfunknetzen können abwei-
chen, ab dem 01.03.2010 höchs-
tens 42 Cent pro Minute aus 
Mobilfunknetzen (Stand 
12.2009). 

 

� 
 


